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Ber Inſertlonsprels flir den Naum
einer Zeile von — mm deträgt
30 Pfg. , bei größeren Aufträgen ,
mehrmaligem Anrucken und Cliché⸗- * f rgüng
Auftrag wird ſolcher allenfalls nach

Uebereintunft feſtgeſetzt .

Den Voranſchlag der katholiſchen Kirchengemeinde Strittmatt für

Die Vereinbarung der badiſchen Landarmenverbände zur Vermeidung von Rechtsſtreitigkeiten .

Die örtliche Regelung des Beitragseinzugs , der Markenklebung und des An - und Abmeldeweſens

durch die Ortskrankenkaſſen betr . — 6. Mosbach , Weinheim a. d. Bergſtraße , Baden - Baden , Lahr , Pforzheim , Kehl , Wolf —

ach, Knielingen , Zeutern , Freiburg , Radolfzell , Ueberlingen . — 7. Verbandstag , Verbandsentwicklung , Feuerverſicherung ,

Haftpflichtverſicherung . Bürgermeiſter - Ehrung . — 8. Einladung zur Landesverſammlung . Verſammlungsberichte . Eich⸗

holz . Grötzingen . Todesfall . 10. Briefkaſten . Mitteilung .

1. Allgemeine Gemeindeſachen .
Anfrage .

Gemeindewahlrecht betr . Iſt ein Gemeinde⸗

bürger , welcher über 25 Jahre alt iſt und einen

jährlichen Lohn von 900 bis 950 “/ verdient , bei

ſeinen Eltern oder Verwandten Koſt und Woh⸗

nung auf ſeine Rechnung bezieht , für ſich aber

ſelbſtändig arbeitet , aber ledig iſt , als ſelbſt⸗

ſtändig im Sinne des Geſetzes anzuſehen und des⸗

halb in der Gemeinde ſtimmberechtigt ?

Br . , Bürgſtr .

Antwort .

Als „ Gemeindebürger “ wäre die in Frage

ſtehende Perſon ſtimmberechtigt , wenn ſie das an⸗

geborene Bürgerrecht bereits angetreten oder durch
Aufnahme volles Bürgerrecht erworben hat . Für
die Gemeindebürger ergibt ſich die Stimm⸗

fähigkeit aus den Vorſchriften des Bürger⸗

rechtsgeſetzes . Nach § 1 Ziffer 2 B. R. Geſ .
haben die Gemeindebürger das Recht der Stimm⸗

gebung bei Gemeindeverſammlungen . Dieſes Recht
erwirbt nach §S 48 B . R . Geſ . der Bürger von dem

Tage des angetretenen Bürgerrechts an . An be⸗

ſondere Vorausſetzungen iſt die Ausübung des er —

wähnten Rechts für die Gemeinde bürger nicht
gebunden . Wegen Ruhens des Rechts der

Stimmgebung bei Gemeindeverſammlungen vergl .
§ 70 B. R. Geſ . Anders liegt die Sache bei den

wahlberechtigten Einwohnern im Sinne der

— — — —

§§ 9 und 10 G. O. Und zu dieſen gehören die Bür⸗

ger , die in einer Gemeinde zwar angeborenes Bür⸗

gerrecht beſitzen , dasſelbe aber noch nicht ange⸗

treten haben . Nach § 10 G. O. können wahlberech⸗

tigte Einwohner nur ſolche ſein , welche u. a. eine

ſelbſtändige Lebensſtellung haben . Als ſelbſtändig
im Sinne dieſer geſetzlichen Beſtimmung werden

diejenigen Perſonen betrachtet , welche einen eige⸗
nen Hausſtand haben oder ſolchen gehabt haben
und verwitwet ſind oder ein Gewerbe auf eigene

Rechnung betreiben oder an direkten ordentlichen

jährlichen Staatsſteuern mindeſtens 17 ũ„ bezah⸗

len .

Zum eigenen Hausſtand gehört der Betrieb

einer eigenen Haushaltung , ohne Rückſicht darauf ,
ob in eigenem oder fremdem Hauſe . Auch eine

allein ſtehende Perſon kann im Sinne des Geſetzes
einen eigenen Hausſtand haben , wenn ſie eigen
Feuer und Rauch , d. h. eine Wohnung mit Küche
beſitzt und dieſe Küche auch für ihren Haushalt be⸗

nützt . Nicht dagegen iſt das Erfordernis erfüllt bei

Leuten , die zwar eine eigene Wohnung inne ha⸗
ben , aber ihren Unterhalt ganz aus einer fremden
Küche beziehen . Unter einem Gewerbe auf eigene
Rechnung iſt nur der ſelbſtändige Betrieb eines

Gewerbes im engeren Sinne gemeint , nicht ſchon
jede Führung einer wirtſchaftlich ſelbſtändigen
Exiſtenz . Nicht wahl⸗ bezw . ſtimmberechtigt ſind
deshalb ſowohl die Dienſtboten , wie die vielen Ar⸗

beiter und Beamten , die ſich ihre Mahlzeiten nicht



ſelbſt zubereiten , vorausgeſetzt , daß ſie nicht das

Erfordernis der Zahlung von 17 an Staats⸗

ſteuer erfüllen . ( Vergl . Dr . Walz , Bad . Gemeinde —

recht S . 55 ſowie § 3 der Verordn . vom 20 . De⸗

zember 1910 , die Führung von Verzeichniſſen der

Gemeindebürger und der wahlberechtigten Ein⸗

wohner betr . ) .

Im Anfragefall erfüllt die fragliche Perſon

nicht die Erforderniſſe einer ſelbſtändigen Lebens —

ſtellung im Sinne der 8§8 9, 10 G. O. Mſr .

Anfrage .

Iſt ein Gemeindebürger , welcher bisher in der

Gemeinde ſtimmberechtigt war , jetzt aber durch den

Tod ſeiner Frau Witwer iſt , ſein Geſchäft und ſeine

Fahrniſſe an die Kinder abgetreten hat , aber

immer in der Gemeinde noch Umlage zahlen

müßte , wenn ſolche erhoben würden , aus der Wäh⸗

lerliſte zu ſtreichen ?
Br . , Bürgſtr .

Antwort .

Die in der Anfrage bezeichnete Aenderung in

den Verhältniſſen des betr . Gemeindebürgers iſt

für deſſen Wahl⸗ und Stimmrecht bedeutungslos .

Das dem Gemeindebürger nach § 1 Ziffer 2 und 3

B . R Geſ . zuſtehende Recht der Stimmgebung bei

Gemeindeverſammlungen ſowie der Wahlfähigkeit

und Wählbarkeit zu allen Gemeindeämtern kann er

nach wie vor ausüben , da weder ſein Bürgerrecht

noch ſein Wahlrecht ruht . ( S 70 B. R. Geſ . , § 11

G. O. ) . Derſelbe iſt daher in der Wählerliſte zu be —

laſſen. Mſr .

Anfrage .
Sind hinſichtlich des Bürgernutzens nachſte —

hende Beſtimmungen , die neu eingeführt werden

ſollen , zuläſſig ?
1. Wird ein Bürgernutzen infolge Todesfalls frei ,

ſo hat die weitere Vergebung ſofort zu erfolgen .

2. Wird ein Nutzen durch Wegzug eines Berechtig —

ten , inſofern er ſich an einem anderen Orte an —

ſäſſig macht , frei , ſo hat die Vergebung ſpäte⸗

ſtens nach 4 Wochen zu erfolgen .

3. Ein abweſender Bürger , der durch Wegzug den

Bürgernutzen verloren hatte und wieder in den

Ort zieht , hat mindeſtens ein Jahr keinen An⸗

ſpruch auf Bürgernutzen .
4. Sollte ein Almendlos nach deſſen Freiwerden

bereits beſtellt oder gedüngt ſein , ſo hat der neue

Beſitzer dem früheren bezw . deſſen Erben eine

Entſchädigung zu entrichten , die für den kleinen

Nutzen 10 / und für den großen Nutzen 15 KA

nicht überſteigen darf .
Antwort .

Die nach § 118 G. O. den Gemeinden über⸗

laſſene Selbſtgeſetzgebung bezüglich des Almendge —

nuſſes findet nach der Rechtſprechung des Großh .

Verwaltungsgerichtshofes — vergl . Wielandt Bad .

Gemeindegeſetzgebung S . 319 und Dr . Walz Bad .

Gemeinderecht S . 316 — nur da eine Grenze ,

wo dieſelbe mit gebietenden oder verbietenden Ge⸗

ſetzen im Widerſpruch ſteht . Auf dieſem Gebiete iſt

der Autonomie der Gemeinden der größte Spiel⸗

raum gewährt .
Die nach obiger Anfrage in Ausſicht genom - ⸗

menen neuen Beſtimmungen ſtehen weder mit ge⸗

bietenden noch verbietenden Geſetzen in Wider⸗

ſpruch , dürften daher zuläſſig ſein .

Ein Zweifel könnte wohl nur hinſichtlich der

Beſtimmung unter Ziffer 3 erhoben werden im

Hinblick auf § 120 G. O. Der § 120 beſtimmt die

Vorausſetzungen , welche zum Einrücken in den

Bürgergenuß erfordert werden . Neben dieſen

Vorausſetzungen noch andere Bedingungen zu

verlangen , iſt jedoch zuläſſig ; ergl . Verwaltungs —

gerichtshof vom 5. November 1867 , Rechtſprechung

J. 444 und vom 27 . April 1904 Z. 5, Rechtſpre⸗

chung III . 579 . Da die erwähnte Beſtimmung un⸗

ter Ziffer 3 der Anfrage lediglich eine derartige

Ergänzungsbeſtimmung iſt , die mit den Vorſchrif —

ten in §8 120 G. O . nicht im Widerſpruch ſteht , ſo

wird die Frage auch ihrer Zuläſſigkeit gleichfalls

bejaht werden können . Mſr .

Anfrage .

Im hieſigen Dorf läuft ein kleiner Bach ( Dorf⸗

bach ) durch . Ein Hauseigentümer beſchwert ſich

beim Gemeinderat , es käme von dieſem Bach Waſ⸗

ſer in ſeinen Keller , das ſein Haus feucht mache und

ihm Schaden zufüge . Der Betreffende iſt der Mei⸗

nung , die Gemeinde müſſe das Flußbett durch Ze —

ment waſſerdicht machen laſſen . Das Waſſer bezw .

der Bach iſt eingetragen und muß in ſeinem Lauf

bleiben . Die Entfernung zwiſchen Bach und Haus

beträgt etwa 10 Meter . An der Stelle , wo das

Waſſer von dem Bach in das Haus ſickern ſoll , läuft

das Waſſer ( Bach ) teilweiſe durch das Gelände des

Beſchwerdeführenden ſelbſt , ſonſt auch noch durch

fremdes Gelände und zuletzt noch über einen Ge⸗

meindeweg durch .

Iſt in dieſem Falle die Gemeinde verpflichtet ,

das Flußbett des Baches ſo herſtellen zu laſſen , daß

kein Waſſer mehr durch den Boden ſickern kann ,

oder iſt dies Sache des Beſchwerdeführers . Noch zu

bemerken iſt , daß der Bach an dieſer Stelle ſchon

gelaufen iſt , als vielleicht das Haus gebaut wor⸗

den iſt ?
B. Tr . , Bürgſtr .

Antwort .

Ein Dorfbach iſt ein natürlicher Waſſerlauf , der

gemäß § 2 des bad . Waſſergeſetzes — da er nicht

ſchiffbar oder flößbar iſt — zu den nichtöffentlichen
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Waſſerläufen gehört , die im Eigentum der Ge⸗

meinde ſtehen , ſoweit ſich das Bett innerhalb ihrer

Gemarkung befindet . Dieſes Eigentum an dem

Waſſerlauf ſchließt auch das Eigentum an dem

Bachbett in ſich und zwar ohne Rückſicht darauf , ob

die angrenzenden Grundſtücke der Gemeinde oder

Privatperſonen gehören . Ferner iſt es ein öffent⸗

lich - rechtliches Eigentum , das im Wege privatrecht —

lichen Rechtsgeſchäftes weder auf andere übertra⸗

gen noch mit Rechten belaſtet werden kann .

Die Pfichten , die der Gemeinde aus dieſem

öffentlich - rechtlichen Eigentum erwachſen , ſind ( ſo —

weit ſie öffentlich - rechtlicher Natur ſind ) im Waſſer⸗

geſetz ſelbſt geregelt , teils findet durch die Verwei —

ſung des §S 20 W. G. das bürgerliche Recht Anwen⸗

dung .

Von den unmittelbar im Waſſergeſetz enthal —

tenen Vorſchriften intereſſiert hier nur dasjenige

des § 82 . Hiernach iſt die Gemeinde verpflichtet ,

„ die zum Schutze der Ortſchaft , der

oder größeren Flächen gegen Uferangriffe , Ueber —

ſchwemmung oder Verſumpfung erforderlichen Ar⸗

beiten auszuführen “ , ſoweit der Schutz der im Be —

reich des fließenden Gewäſſers liegenden Grund —

ſtücke im öffentlichen Intereſſe geboten iſt . Dieſe

Vorausſetzungen ſind im vorliegenden Fall nicht

gegeben , insbeſondere kann nicht geſagt werden , daß
nach der Natur und dem Umfang der ſtörenden

Einwirkung hier Schutzmaßnahmen im öffentlichen

Intereſſe geboten ſind .

Auch die privatrechtlichen Beſtimmungen laſ⸗

ſen das Verlangen des Beſchwerdeführers nicht als

begründet erſcheinen . Da das Hinüberſickern von

Waſſer aus einem natürlichen Waſſerlauf in den

benachbarten Grund und Boden ein ganz natur⸗

gemäßer Vorgang iſt , ſo kann hier nicht von einer

rechtswidrigen Einwirkung geſprochen werden , und

es beſteht daher auch kein Anſpruch gegenüber der

Gemeinde als Eigentümerin des Waſſerlaufes auf

Beſeitigung dieſer Störung .

Dem Anſtößer bleibt es daher überlaſſen , von

ſich aus die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen ,

die das Eindringen von Waſſer in ſeinen Keller

verhindern . Selbſtverſtändlich kann er dieſe Vor —

kehrungen nur auf ſeinem Grundbeſitz treffen , und

nicht ſteht ihm das Recht zu , gegen den Willen der

Gemeinde an dem Bachbett irgendwelche Verän —

derungen , etwa durch Auszementieren desſelben ,

vorzunehmen . W.

Den Voranſchlag der katholiſchen Kirchenge⸗
meinde Strittmatt für das Jahr 1913 betr . In

obenbezeichneten Betreff hat der Bezirksrat Walds⸗

hut unterm 29 . Dezember 1913 folgende Ent⸗

ſchließung erlaſſen :

99

Dem Kirchenſteuervoranſchlag der katholiſchen

Kirchengemeinde Strittmatt für das Jahr 1913

wird hiermit die Staatgenehmigung erteilt .

Die gegen dieſen Voranſchlag erhobenen Ein⸗

ſprachen werden als unbegründet verworfen .

Die Koſten werden niedergeſchlagen .

Gründe .

Das ſeitherige Kirchſpiel Görwihl , umfaſſend

[ den Pfarrort Görwihl und die Filialorte Tiefen⸗

ſtein , Rotzingen⸗Burg , Hartſchwand , Segeten ,

Strittmatt mit der abgeſonderten Gemarkung

Kirchſpielswald und Engelſchwand war von einer

ſo großen räumlichen Ausdehnung , daß die ſchon

ſeit Jahren ſchwebenden Verhandlungen wegen

Lostrennung eines Teiles dieſer Gemeinden im

Jahre 1913 praktiſche Geſtalt gewannen . Insbe⸗

ſondere waren es die Gemeinden Strittmatt und

Engelſchwand , welche die Lostrennung und Erhe⸗
bung zu einer eigenen Kirchengemeinde als drin⸗

Gemarkung gendes Bedürfnis empfanden im Hinblick auf die

beträchtlichen Entfernungen nach Görwihl , die ſich

namentlich zur in jener hochgelegenen Gegend

lange andauernden Winterszeit beſonders unange⸗

nehm und der Geſundheit der Kirchgänger gefähr —

lich erwieſen . Segeten ſchloß ſich , obwohl ſeiner

Natur nach zu Strittmatt gehörend , aus Beſorgnis

vor der kommenden Ortskirchenſteuer aus . Mit

allerhöchſter Staatsminiſterial - Entſchließung d. d.

Karlsruhe , den 5. März 1913 Nr . 198 haben Seine

Königliche Hoheit der Großherzog gnädigſt die

ſtaatliche Genehmigung dazu zu erteilen geruht .

„ Daß die auf den Gemarkungen Srittmatt

und Engelſchwand , ſowie auf der abgeſonderten

Gemarkung Kirchſpielswald wohnenden Katholi —

ken unter Belaſſung im Pfarrverband Görwihl

zur katholiſchen Kirchengemeinde Strittmatt ver⸗

einigt werden . “

Zum Neubau einer Kirche und eines Pfarr⸗

hauſes im künftigen Pfarrort Strittmatt beſtand

bereits ein Kirchen - und Baufond , deſſen Mittel ,

durch freiwillige Gaben aufgebracht , auf rund

40 000 / angewachſen waren . Die erforderlichen

weiteren Barmittel ſollen nun durch eine örtliche

Kirchenſteuer , zu deren Einführung noch für das

Jahr 1913 das Erzbiſchöfliche Ordinariat in Frei⸗

burg mit Verfügung vom 8. März 1913 Nr . 3288

die Genehmigung erteilte , aufgebracht werden .

Den hiernach für 1913 aufgeſtellten Kirchen⸗

ſteuer - Voranſchlag , der zur Umlegung des Bedarfs
von 1610 Keinen Geſamtſteuerfuß von 10 und

einen Bauſteuerfuß in gleicher Höhe vorſieht , ha⸗

ben die Kirchengemeindevertreter unterm 7. Sep⸗

tember 1913 einſtimmig gutgeheißen . Während

ſeiner 14⸗tägigen Offenlegung im Pfarrhauſe zu

Görwihl vom 17 . Auguſt 1913 ab , ferner am 31 .
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Auguſt und 1. September 1913 erhoben jedoch zu

Protokoll des Pfarramts Görwihl 10 Einwohner
von da und 13 Einwohner von Rotzingen⸗ - Burg

kungen eingeräumt wäre . Was ſchließlich die Un⸗

bewohntheit des Kirchſpielwaldes anlangt , ſo iſt die⸗

ſelbe rechtlich ebenfalls belanglos , weil hier — wie

Einſprache gegen den Beizug ihrer Liegenſchaften
auf Gemarkung Kirchſpielswald zur geplanten
Kirchenſteuer . Zur Begründung machten ſie gel⸗

tend , ſie ſeien — worauf es allein ankomme —

388innerhalb der neugebildeten Kirchengemeinde
Strittmatt nicht wohnhaft und empfänden es da⸗

her als eine Unbilligkeit , für eine Kirchengemeinde
Steuern bezahlen zu ſollen , der ſie nicht ange⸗
hören .

Dieſe Einſprache geht fehl .
Die Waldgemarkung Kirchſpielswald iſt eine

unbewohnte , abqgeſonderte Gemarkung mit einem

Stabhalter und Verwaltungsrat an der Spitze ; ſie
führt eine eigene Rechnung und erhebt zur Zeit
eine Umlage von 70 Pfennig . Das Stabhalteramt
bekleidet ſeit Januar 1910 Bürgermeiſter Kaiſer
von Strittmatt .

Daraus nun , daß nach Wortlaut der erwähn —
ten Allerhöchſten Entſchließung die auf der abgeſon⸗
derten Gemarkung Kirchſpielswald wohnenden Ka⸗

tholiken der neuen Kirchengemeinde Strittmatt ein —
verleibt werden , während ſie doch in Görwihl und

Rotzingen⸗Burg wohnhaft ſeien , folgern die Ein —
ſprechenden ihre Steuerfreiheit . Jedoch mit Un⸗

recht , wie ſich aus folgendem ergibt :
Nach Art . 12 des Ortskirchenſteuergeſetzes vom

20 . November 1906 ſind zunächſt allerdings nur die

bekenntnisangehörigen Kirchſpielseinwohner ſteuer⸗
pflichtig . Wenn es ſich aber — wie bisher — um
die Koſten für kirchliche Bauten handelt , worunter
die Unterhaltung und der Neubau von Pfarrkirchen
und Pfarrhäuſern zu verſtehen iſt , ſo können nach
Art . 13 a. a. O. auch die bekenntnisangehörigen
Ausmärker herangezogen werden und ſie müſſen he⸗

rangezogen werden , ſobald die Bauſteuer 5 Pfennig
auf 100 Mark Gemeinde⸗Vermögensſteuerwert über —

ſteigt , was im vorliegenden Falle zutrifft . Die Ein⸗
kommen ſcheiden als Steuerquelle ſowohl in gemein⸗
derechtlicher , als auch in Hinſicht auf die örtliche
Kirchenſteuer aus , weil die Waldgemarkung unbe⸗
wohnt iſt ; es beſtehen mithin auch keine Einkom⸗

menſteuerſätze .
Aus dem Geſagten ergibt ſich , daß der Beizug

der Einſprechenden ſogar geſetzlich geboten war .
Hieran ändert auch die Eigenſchaft des Kirchſpiel⸗
waldes als einer abgeſonderten Gemarkung nichts ,
weil letztere ausdrücklich in die neue Kirchengemeinde
einbezogen iſt und die Einſprechenden nicht als Ge⸗

markungseigentümer , ſondern als Grundbeſitzer bei⸗

gezogen werden ſollen . Zudem findet ſich im Orts⸗

kirchenſteuergeſetz nirgends eine Beſtimmung , nach
der den abgeſonderten Gemarkungen eine Sonder⸗

ſtellung gegenüber der Orts - und Gemeindegemar⸗

dargetan —ein Beizug nach Art . 13 nicht nach Art .

12 a. a. O. in Frage kommt , ganz abgeſehen da⸗

von , daß die Möglichkeit einer künftigen Beſiede⸗

lung der Waldgemarkung keineswegs ausgeſchloſſen

Die Einſprechenden haben noch in der münd —

lichen Verhandlung der Befürchtung Ausdruck ver —

liehen , ſie könnten , falls ſpäter einmal auch für das

Kirchſpiel Görwihl eine örtliche Kirchenſteuer ein —

geführt werden ſollte — zur Zeit beſteht eine ſolche
nicht — mit ihren Grundſtücken auf Gemarkung

Kirchſpielswald auch zu dieſer Steuer , alſo doppelt ,

herangezogen werden . Dieſe Befürchtung iſt im

Hinblick auf Art . 13 Abſ . 1 des Ortskirchenſteuer⸗

geſetzes ſchon deshalb unbegründet , weil der Kirch —

ſpielswald ja nicht mehr zum Kirchſpiel Görwihl

gehört , alſo von einer örtlichen Kirchenſteuer für

Görwihl nicht erfaßt werden kann .

Die Koſten wurden niedergeſchlagen , weil der

Voranſchlag gemäß Art . 25 Abſ . 2 a . a . O. auch
dann dem Bezirksrat zur Entſcheidung über Ertei —

lung oder Verweigerung der Staatsgenehmigung

vorgelegt worden wäre , wenn keine Einſprachen vor —

gelegen hätten .

Die Vereinbarung der badiſchen Landarmenver⸗

bände zur Vermeidung von Rechtsſtreitigkeiten .
Von Gerichtsaſſeſſor Dr . Welſch - Konſtanz .
Die allgemein verbreiteten Beſtrebungen nach

Vereinfachung und Vermeidung unnötiger Aufwen⸗
dungen haben auch auf dem Gebiet der Landarmen —

pflege Früchte gezeitigt . Seit einer Reihe von

Jahren iſt man in der Armenverwaltung ernſtlich
bemüht , gewiſſe Schwierigkeiten aus dem Wege zu

räumen , die ſich aus der gegenwärtigen geſetzlichen

Regelung des Armenweſens ergeben und häufig zu

Prozeſſen führen . Da und dort haben dieſe Be —

ſtrebungen bereits greifbare Geſtalt erhalten durch
den Abſchluß von vertraglichen Vereinbarungen von

mehr oder weniger großer Tragweite zwiſchen ein⸗

zelnen Armenverbänden .

Auf dem Gebiet der Landarmenpflege iſt es vor⸗

wiegendeine Gruppe von Fällen , welche häufig zu

Prozeſſen führt und nicht unerhebliche Koſten und

Schreibarbeit verurſacht : die Fälle fortdauernder

Hilfsbedürftigkeit , die in verſchiedenen Landarmenbe⸗

zirken zu Tage getreten iſt . Für ſolche Fälle kennt

das Unterſtützungswohnſitzgeſetz keine beſonderen Be⸗

ſtimmungen ; es hat daher nach der allgemeinen Re⸗

gel derjenige Landarmenverband den Unterſtützungs —
aufwand zu tragen , in deſſen Bezirk die ( fortdau⸗
ernde ) Hilfsbedürftigkeit zuerſt hervorgetreten iſt ,
Die Schwierigkeit , die ſich hier bietet , beſteht vor
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allem in der Feſtſtellung , ob die in den verſchiede —
nen Bezirken aufgetretene Hilfsbedürftigkeit derſel —
ben landarmen Perſon in einem ſolchen Zuſammen⸗

hang ſteht , daß von einer ununterbrochenen

Notlage , alſo nur von einem Armenfall geſpro⸗

chen werden kann oder ob in der Zwiſchenzeit eine

Beſeitigung der Notlage eingetreten war und mit —

hin zwei ſelbſtändige Armenfälle vorliegen . Dieſe

Frage iſt bei den Verwaltungsſtellen aus den Ak —

ten meiſt ſehr ſchwer zu beantworten . Es werden

umfangreiche Ermittelungen , ärztliche Gutachten ꝛe.

erforderlich , und ſelbſt bei gewiſſenhafter Ausfüh⸗

rung all ' dieſer Feſtſtellungen bietet ſich kein klares

Bild von der Rechtslage . Da es ſich vorwiegend

um Tatfragen handelt , gibt weder Geſetz noch

Rechtsſprechung einen Anhaltspunkt , und es ent —

ſcheidet daher , wenn eine Einigung unter den be⸗

teiligten Verbänden nicht zu Stande kommt , die

Beurteilung , welche das Verwaltungsgericht dem

ſtrittigen Sachverhalt zuteil werden läßt .

Um dieſen unſicheren Faktor aus der Landar⸗

menpflege zu beſeitigen , haben ſchon im Jahre 1891

die beiden württembergiſchen Landarmenverbände

des Schwarzwald⸗ und des Neckarkreiſes anläßlich

eines Streitfalles die Vereinbarung getroffen , daß

künftig , ſo oft es ſich um die Unterſtützung eines

chroniſch Bruſtkranken handelt , die Frage , ob eine

Fortſetzung der in ihren Bezirken hervorgetretenen

Hilfsbedürftigkeit vorliegt , gänzlich ausgeſchaltet

wird , gegenſeitig alſo keine Erſatzanſprüche erhoben

verden , und von jedem Verband die in ſeinem Ge —

biet aufgewendeten Verpflegungskoſten allein ge⸗

tragen werden . Ausgenommen waren lediglich die

Fälle pflichtwidriger Abſchiebung . Dieſe Verein —

barung wurde nach und nach inhaltlich weiter aus —

gebaut und ſchließlich auf alle Fälle ausgedehnt , in

welchen irgend eine Erkrankung die Ur⸗

ſache der Hilfsbedürftigkeit bildet . Auch die bei⸗

den andern württembergiſchen Landarmenverbände ,
der Jagſtkreis und der Donaukreis , traten der Ver —

einbarung bei , ſodaß dieſe nun ſeit nahezu 20 Jah⸗
ren in ganz Württemberg in Geltung iſt . Die Erwar⸗

tungen , die man hieran knüpfte , ſind in Erfüllung

gegangen : die häufigſte Urſache für Rechtsſtreitig⸗
keiten war beſeitigt , und die Zahl der Prozeſſe zwi⸗

ſchen württembergiſchen Landarmenverbänden hat

ſich erheblich verringert .

Dieſe Erfolge weckten auch in Baden den Wunſch

nach einem derartigen Abkommen . Allein viele

Jahre ſind verfloſſen , bis die hierauf gerichteten Be⸗

ſtrebungen ihr Ziel erreichten .

Die Anregung ging vom Landarmenverband

Konſtanz aus . Da dieſer beſonders mit dem Land —

armenverband Villingen an Fällen fortgeſetzter

Hilfsbedürftigkeit häufig beteiligt war , wurde zu⸗

—

nächſt zwiſchen dieſen beiden Verbänden eine derar⸗

tige Vereinbarung im Jahre 1904 abgeſchloſſen . In⸗

haltlich dem württembergiſchen Vorbild ziemlich

gleich war die Art der Koſtentragung in anderer

Weiſe geregelt . Nicht jeder Verband hatte den in

ſeinem Gebiet entſtehenden Unterſtützungsaufwand
allein zu beſtreiten , ſondern es wurden die Koſten

auf beide Verbände verteilt und zwar der Art , daß ,
— entſprechend dem Verhältnis der Größe der bei⸗

den Kreisgebiete , der Bevölkerungszahl und des all⸗

gemeinen Landarmenaufvbands — auf den Kreis

Konſtanz 78, auf den Kreis Villingen 7 / entfielen .

Welche Bedeutung dieſes Abkommen erlangt hat ,
kann ungefähr daraus erſehen werden , daß auf
Grund derſelben 32 Armenfälle mit einem Geſamt⸗

koſtenaufwand von etwa 3800 Mark ohne Rechts⸗

ſtreit erledigt worden ſind .

Nach dem Zuſtandekommen dieſer Vereinba⸗

rung war das Beſtreben naturgemäß darauf ge⸗

richtet , auch die anderen badiſchen Landarmenver⸗

bände zum Beitritt zu beſtimmen . Ein erſtes Hin⸗

dernis , das ſich hier in den Weg ſtellte , war die

Feſtſetzung des Maßſtabes , nach welche die einzel⸗

nen Landarmenverbände zu dem Unterſtützungsauf —
wand herangezogen werden ſollten . Zu dieſer

Schwirigkeit kam noch der Umſtand , daß ſich bei

einer Teilung der Koſten die Verrechnung unter den

Kreiskaſſen ziemlich umſtändlich geſtaltet , ſobald an

einem Unterſtützungsfall eine größere Zahl von

Armenverbänden beteiligt iſt . Dem hätte man

ſchließlich nur durch die Bildung einer gemein⸗

ſchaftlichen Kaſſe der Vertragſchließenden für dieſe

Fälle begegnen können , wogegen allerdings wieder

Bedenken anderer Art vorzubringen waren . Aus

dieſen Gründen wurde für die Landesvereinbarung
der Gedanke der Teilung der Koſten fallen

gelaſſen in der Erwägung , daß im Laufe der Zeit

wohl von ſelbſt ein gerechter Ausgleich der Auf⸗

wendungen für die hier in Frage ſtehenden Fälle
eintreten werde . Es wurde daher nach dem würt⸗

tembergiſchen Vorbild in Ausſicht genommen , daß

jeder Landarmenverband die in ſeinem Bezirt ent⸗

ſtehenden Koſten ſelbſteträgt . Die engere An⸗

lehnung an dieſes Vorbild hat auch den Vorzug , daß

auf dieſer Grundlage — falls nicht in ab⸗

ſehbarer Zeit durch eine Aenderung des U. W. Ge⸗

ſetzes dieſer Beſtrebungen Rechnung getragen wird

— ein Zuſammenſchluß der württembergiſchen und

badiſchen Landarmenverbände leichter herbeigeführt
werden kann .

Aber auch gegen den Abſchluß einer Verein⸗

barung in dieſer Form wurden Stimmen laut , und

erſt nach wiederholten Bemühungen iſt es endlich

auf dem am 18 . September 1913 in Heidelberg ab⸗

gehaltenen Abgeordnetentag der badiſchen Kreiſe ge⸗

lungen , die Zuſtimmung ſämtlicher Abgeordneten zu
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erhalten und eine Einigung über den Wortlaut zu

erzielen . Nachdem hierauf noch jeder Landarmen —

verband ſeine ausdrückliche Zuſtimmung zu dem Ab⸗

ſchluß der Vereinbarung gegeben hatte , trat ſie am

1. Januar d. Is . unter den 11 badiſchen Kreisver —

bänden in folgender Faſſung in Kraft :

§ 1. Jeder Landarmenverband trägt endgültig

auch diejenigen Koſten , welche durch die Verpflegung

ſolcher Landarmer entſtehen , deren Hilfsbedürftigkeit

ſchon vor der Zuwanderung in einem anderen ba⸗

diſchen Kreisgebiet hervorgetreten war .

§ 2. Die Vereinbarung bezieht ſich nur auf

ſolche Fälle , in denen die Hilfsbedürftigkeit hervor⸗

gerufen iſt durch Krankheit jeder Art , ſowie durch

Altersſchwäche und Schwangerſchaft .
§ 3. Die Vereinbarung findet keine Anwen⸗

dung , wenn der Wechſel des Aufenthaltsorts auf
eine pflichtwidrige Abſchiebung zurückzuführen iſt .

Eine Abſchiebung liegt vor , wenn der Hilfsbe⸗

dürftige von einer Behörde , einer in amtlicher Ei —

genſchaft handelnden Perſon , einem Krankenhaus⸗

arzt , einem Beamten oder Beauftragten der Armen⸗

verwaltung zum Verlaſſen ſeines Aufenthaltsortes

veranlaßt worden iſt , insbeſondere durch Gewäh —

rung von Reiſegeld aus Mitteln der öffentlichen
Armenpflege , einer Polizeikaſſe uſw .

§ 4. Die Vereinbarung findet nur Anwendung ,
wenn Erſatzanſprüche zwiſchen den unterzeichneten

badiſchen Landarmenverbänden in Frage ſtehen .
§ 5. Der Rücktritt von dieſer Vereinbarung

erfolgt durch Erklärung gegenüber den übrigen an

dem Vertrag beteiligten Landarmenverbänden .

Der Rücktritt wird jedem einzelnen Landarmen⸗

verband gegenüber mit Ablauf von 3 Monaten nach
Einkunft der Rücktrittserklärung wirkſam und hat
zur Folge , daß auf die nach Ablauf dieſer Friſt her —
vortretenden ( neuen ) Unterſtützungsfälle die Ver⸗

einbarung keine Anwendung findet , während die in

dieſem Zeitpunkt ſchon hervorgetretenen Fälle der

Vereinbarung gemäß weiter behandelt werden .

§ 6. Die Vereinbarung findet Anwendung
auf die nach dem 1. Januar 1914 hervortretenden

neuen Unterſtützungsfälle .

§ 7. Streitigkeiten über Anſprüche aus dieſer

Vereinbarung werden durch den Schiedsſpruch eines

Kreisausſchuſſes erledigt .
Das Schiedsrichteramt wechſelt jährlich am 1.

Januar unter den vertragſchließenden Kreiſen

nach ihrer Buchſtabenfolge . Iſt der Schiedsrichter
an einem Streit ſelbſt beteiligt , ſo wird in dieſem
Fall der Schiedsſpruch von dem in der

Rehenfolge nächſten nicht beteiligten Kreisausſchuß

gefällt .
Die badiſche Vereinbarung war kaum ins Le⸗

ben getreten , als der Landeshauptmann der Fro —

vinz Sachſen in einem an ſämtliche Landarmenver —

bände des deutſchen Reiches ( ohne Bayern ) gerichte —

ten Rundſchreiben unter Würdigung der Vorzüge ei —

ner ſolchen Vereinbarung und der guten Erfolge ,

die man in Württemberg hiermit erzielt hat , in An⸗

regung brachte , zwiſchen ſämtlichen Landarmenver —

bänden des deutſchen Reiches eine derartige Verein⸗

barung abzuſchließen . Obwohl gegen eine ſolche

vertragliche Bindung der ſo großen Zahl von

Landarmenverbänden nicht geringe Bedenken be⸗

ſtanden , zumal in dem vorgelegten Entwurf eine

Vorſorge getroffen war für die Erledigung etwaiger

Meinungsverſchiedenheiten , ſind die Zuſtimmungen

doch in weitaus überwiegender Mehrheit eingelau —

fen . Da aber auf dieſem Weg praktiſche Vorteile

nur dann zu erreichen ſind , wenn die Vereinbarung
ein lückenloſes Gebiet umfaßt , und da außerdem die

meiſten Verbände ihre Zuſtimmung nur unter der

Bedingung abgegeben haben , daß alle Verbände ſich

beteiligten , war dieſem Unternehmen kein Erfolg be —

ſchieden . Immerhin dürfte aus dem Ergebnis dieſer

Umfrage zu entnehmen ſein , daß die derzeitige ge —

ſetzliche Regelung der hier behandelten Fälle nicht

befriedigt , und daß von den beteiligten Verbänden

ziemlich allgemein eine geſetzliche Anderung

in dem von der Vereinbarung angeſtrebten Sinne

begrüßt würde .

4 . Verſicherungsweſen .
Anfrage .

Invalidenverſicherung betr . Iſt die Induſtrie⸗

lehrerin , welche einen Gehalt von 80 %/ bezieht ,

verſicherungspflichtig . Die Induſtrielqhterin , die

bisher freiwillig für 2. Klaſſe geklebt hat , ſoll nun

auf Anregung des Verſicherungsamtes Marken 4.

Klaſſe kleben , nur allein deshalb , weil ſie einen

jährlichen Gehalt von 80 „ / bezieht .

Br . , Bürgſtr .

Antwort .

Induſtrielehyverinnen gehören zur

Klaſſe der invalidenverſicherungspflichtigen Perſo —
nen und haben im Falle der Verſicherungspflicht
Marken der 4. Lohnklaſſe zu kleben . — Vergl . Mu⸗

ſer Invalidenverſicherung S . 74 Zuſatz 6b zu 8
1246 R. V. O. —.

Ob aber die Verſicherungspflicht zutrifft , iſt
eine Frage des einzelnen Falles , deren Beantwor⸗

tung davon abhängig iſt , ob die Tätigkeit ausge⸗

übt wird von einer Perſon , die ſonſt nicht zu den

berufsmäßigen Lohnarbeitern gehört , ob ſie nur

„ nebenher “ verrichtet wird , d. h. ob ſie mit Rück⸗

ſicht auf den Aufwand an Zeit und Arbeitskraft

ſowie den Entgelt , zuſammengehalten mit den ſon⸗
ſtigen Tätigkeiten und der Lebensſtellung der Be⸗

ſchäftigten , nur von nebenſächlicher wirtſchaftlicher
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Bedeutung iſt . Ob der Entgelt ein „ geringfügi⸗

ger “ iſt , „ welcher für die Dauer der Beſchäftigung

zum Lebensunterhalte nicht ausreicht und zu den

für dieſe Zeit zu zahlenden Verſicherungsbeiträgen

nicht in entſprechendem Verhältnis ſteht “, läßt ſich

nur im Einzelfall unter Vergleichung mit den üb⸗

rigen Einkünften der Beſchäftigten und unter Be⸗

rückſichtigung ſeiner Lebenshaltung beſtimmen .

Unter Anwendung dieſer Grundſätze iſt die

Verſicherungspflicht vom Verſicherungsamt z. B.

bei Induſtrielehrerinnen verneint worden , die

wöchentlich in 6 Stunden Unterricht erteilten und

dafür jährlich 60 bis 90 / erhielten ( vergl . An⸗

leitung des Reichsverſicherungsamtes vom 26 . Ap⸗

ril 1912 Ziffer 30 V. ) .

Die gleiche Arbeit kann bei einer Perſon ver⸗

ſicherungspflichtig , bei einer anderen verſicherungs⸗

frei ſein , je nachdem die hier in Betracht zu zie⸗

henden Verhältniſſe geartet ſind . Mir .

Die örtliche Regelung des Beitragseinzugs , der
antten 5 Mart pro Tag⸗

Markenklebung und des An⸗ und Abmeldeweſens

durch die Ortskrankenkaſſen betr .

Unſerm Erſuchen Seite 83 dieſer Zeitſchrift

haben in dankenswerter Weiſe einige Verwaltungen

entſprochen . Wir laſſen die Einſendungen dem

Wortlaut nach hier folgen :

Amtsbezirk Schwetzingen :

Von den 11 Bezirksgemeinden ſind 6 der Orts⸗

krankenkaſſe Schwetzingen , 4 jener von Hockenheim

zugeteilt und nur für den Ort Brühl iſt die vor⸗

handene Kaſſe zur Allgem . Ortskrankenkaſſe ausge⸗

ſtaltet worden . Bei den zwei großen Kaſſen mit

4000 bezw . 4500 Verſicherten iſt je 1 Geſchäftsfüh⸗

rer , 1 Kaſſier , 1 Krankenkontrolleuer und ein wei⸗

terer Bürobeamter angeſtellt ; der letztere hat außer

den Büroarbeiten auch noch in der Stadt Schwetzin⸗

gen bezw . Hockenheim die Beiträge einzuziehen . In

den Außengemeinden ſind für den Beitragseinzug

beſondere Erheber beſtellt , welche die Quittungsent⸗

würfe und die Doppelſchriften der Einzugsliſten je⸗

den Monat vom Geſchäftsführer ekhalten und die

eingezogenen Beiträge ſodann auf das Poſtcheckkonto

der Sparkaſſe einzahlen . Zur perſönlichen Abrech —

nung kommen dieſe Erheber nur ausnahmsweiſe .
Die freiwilligen Mitglieder müſſen am erſten Mon⸗

tag eines Monats ihre Beträge ſelbſt an den Orts⸗

erheber bezahlen . Die Ortserheber erhalten je nach

der Zahl der Arbeitgeber 100 bis 150 Mark Ge⸗

halt pro Jahr .

Das Krankengeld wird in den mehr als drei

Kilometer entfernten Orten auf dem Rathaus da⸗

ſelbſt durch den Krankenkontrolleur ausbezahlt , die

Kranken aller übrigen Orte müſſen dasſelbe an der

Kaſſe abholen .

Die Meldeſtellen ſind den Bürgermeiſterämtern

übertragen . Die Ratſchreiber haben die Meldungen

nur entgegenzunehmen und dem Krankenkontrolleur ,

der zweimal wöchentlich die Gemeinden beſucht , mit

den Quittungskarten auszufolgen . Die Mitglieder⸗

verzeichniſſe werden in Kartenform am Sitz der

Kaſſe geführt .
Durch die Zentraliſation wurde nicht nur eine

bedeutende Einſparung am Verwaltungsaufwand ,

ſondern auch eine beſondere Krankenkontrolle er —

möglicht , deren günſtiger Einfluß ſich jetzt ſchon ſehr

fühlbar macht .
Als Krankenkontrolleure ſind an den beiden großen

Kaſſen Berufsbeamte angeſtellt , die neben dem feſten

Gehalt Stundengebühren in Höhe von 30 Pfennig

pro Stunde und bei einer Entfernung bis zu 10

Kilometer für jeden zurückgelegten Kilometer 10

Pfennig erhalten . Die Tagesgebühren der übrigen

Angeſtellten ſind in der gleichen Weiſe abgeſtuft wie

jene der Staatsbeamten und betragen für den Ge⸗

ſchäfsführer 6 Mark und für die übrigen Bürobe⸗

Die Quittungskarten werden am Sitze der

Kaſſe aufbewahrt , wo auch die Marken geklebt wer⸗

den . Beſondere Rechner oder Vertrauensmänner

ſind in den Außenorten nicht aufgeſtellt .

Bis jetzt hat ſich dieſe billige Organiſation gut

bewährt .
* * *

Amtsbezirk Wolfach :

Unſere Kaſſe zählt durchſchnittlich 6000 Mit⸗

glieder und umfaßt 24 Gemeinden . Bei Zerlegung

der einzelnen Geſchäfte ergibt ſich folgendes Bild :

A. Geſchäfte der Inhaber unſerer Zahlſtellen .

Sämtliche An - und Abmeldungen , ſowie Lohn —

veränderungsanzeigen ſind daſelbſt abzugeben . Der

Rechner trägt ſie in das nach Arbeitgebern alpha⸗

betiſch angelegte Heberegiſter ein , unter Zuteilung

der in Betracht kommenden Mitgliedsklaſſe und Ver⸗

merk derſelben auf den Meldungen . Alle Montage

hat der Rechner dieſe eingekommenen Meldungen

an die Hauptkaſſe einzuſenden . Der Beitragsan⸗

ſatz erfolgt alle 4Wochen durch den Rechner , ebenſo

die Herausſchreibung der Forderungszettel , worauf

er dann auch für den Eingang der Beiträge bis zu

einem allgemein für den ganzen Bezirk gemachten

Verteilungsplan beſtimmten Zeitpunkt Sorge zu

tragen hat . Wenn der Rechner ſodann bis zu oben

bezeichnetem Zeitpunkt mit dem Beitragseinzug fer⸗

tig iſt , ſchickt er das Einzugsregiſter zur Nachprüfung

ſowohl bezüglich des Beitragsanſatzes als auch der

in der Zwiſchenzeit ausbezahlten Unterſtützungen ,

ein , worauf dann erſt nach erfolgter Prüfung die

Ablieferung des über einen beſtimmten Betrag

hinausgehenden Ueberſchuſſes an die Hauptkaſſe er⸗

folgt . Hier müſſen wir allerdings jetzt noch er⸗

gänzend anführen , daß der Rechner die Barunter⸗
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ſtützungen wie Krankengeld , Hausgeld , Wochengeld ,

Unfallzuſchuß und Sterbegeld gegen Vorlage der

ärztlichen Beſcheinigungen auf den ſogen . Dauer⸗

krankenſein bezw . der Geburts und Sterbeur⸗

kunden auszuzahlen hat , wie auch die Ausſtellung
der Krankenſcheine durch den Rechner erfolgt . Ue⸗

ber jeden arbeitsunfähigen Kranken hat der Rechner

eine Krankheitsanzeige an die Hauptkaſſe zu Kon⸗

trollzwecken einzuſenden , bei Betriebsunfällen noch
eine beſondere Betriebsunfallanzeige , um der An⸗

zeigepflicht an die Berufsgenoſſenſchaft Genüge lei —

ſten zu können . Der Rechner ſelbſt führt nach For⸗
mular ein Krankenbuch für die Kranken ſeiner Zahl⸗
ſtelle . Ueberdies bleiben dadurch die Geſchäfte der

Inv . ⸗Verſicherung , wie Markenklebung , Sorgetra⸗

gung für den Kartenumtauſch und Hinterlegung der

Quittungskarten unberührt . Auch zu der an das

Stat . Amt alle Monate einzureichenden Statiſtik
tragen die Rechner nichts bei , da dies die Haupt⸗
kaſſe auf Grund der noch unten näher zu beſprechen⸗
den Mitgliederkarthotek beſorgt , wohl aber haben
die Rechner wegen der Jahresſtatiſtik bezüglich der

getrennten Buchführung nach den bekannten Berufs⸗
gruppen eine Mehrarbeit dadurch erfahren , daß ſie
die Beiträge wie auch die ausbezahlten Unterſtützun⸗

gen nach Pflichtmitgliedern , männlich und weiblich ,

freiwilligen Mitgiedern männlich , weiblich , Unſtän⸗

dige Mitglieder männlich , weiblich zu buchen haben ,
was faſt als zuviel verlangt bezeichnet werden muß .
Die Bezahlung erfolgt zur Zeit nach dem Durch —
ſchnittsmitgliederſtand und beträgt pro Kopf und

Jahr 1 Mark 25 Pfennig neben Ueberlaſſung der

Einzugsgebühren für die Inv . Verſicherungsbei⸗
träge , welche ja bekanntlich 4 / Prozent betragen ,
und entſpricht dieſe Bezahlung nach angeſtellter ge⸗
nauer Berechnung etwa einem Prozentſatz von 4/ö

der eingezogenen Beiträge . Wegen der umfangrei⸗
chen Geſchäfte glauben wir , einer Vorſtellung der

Rechner entſprechend , eine geringe Erhöhung der

Bezahlung beſchließen zu müſſen . Die Bürgermei⸗
ſterämter haben mit dem ganzen Krankenkaſſenwe⸗
ſen bezüglich der An - und Abmeldungen uſw . nichts
mehr zu tun , und ſind alle ſehr froh darüber . Für
die Kaſſe ſelbſt können wir es nur als eine weſent⸗
liche Geſchäftserleichterung betrachten , daß die Mel⸗

dungen direkt abgegeben werden , zumal es manch⸗
mal vielleicht lange dauern würde , bis wir in den

Beſitz der Meldungen kämen , ganz abgeſehen davon ,
daß ſich keine Streitigkeiten darüber ergeben können ,
falls eine Abmeldung jemals verloren ginge , wer

wohl der ſchuldige Teil daran iſt . Der Einwand ,
daß vielleicht dieſe oder jene Meldung vom Rech⸗
ner nicht in das Heberegiſter eingetragen werden

könnte , dürfte bei zuverläſſigen Rechnern dem Vor⸗

teil gegenüber , den die Krankenkaſſe durch die als⸗

baldige Erlangung der Meldung , was ja die

Fundamentalgrundlage aller Anſprüche bildet , nicht

haltbar ſein , denn die Schreibarbeit beträgt ohne⸗
dies ſchon hinreichend genug und die Hauptklaſſe ja

ſowieſo ein Hauptmitgliederverzeichnis zu führen hat
und deswegen vor Regiſtrierung der Meldungen
alle 4 Wochen anläßlch der Regiſterprüfung eine

Nachkontrolle über die Regiſtereinträge auf Grund

der eingekommenen Meldungen vorzunehmen hat .
B. Geſchäfte der Hauptkaſſe :

Unſere Kaſſe hat einen Verwalter , einen Sek —

retär und einen Gehilfen , was aber nebenbei be⸗

merkt im Verhältnis zur Arbeitsleiſtung als zuwe⸗

nig betrachtet werden muß , zumal wir auch am Sitze

der Kaſſe die Zahlſtelle für die Stadt Wolfach und

neben den noch folgenden Geſchäften alle bereits

oben bezeichneten bezüglich der Stadt Wolfach zu

erledigen haben , ganz abgeſehen von der immerwäh⸗
renden Störung durch Auskunftserteilung uſw .

Sämtliche einkommenden Meldungen von hier
und den Zahlſtellen werden auf ihre Richtigkeit und

Vollſtändigkeit hin geprüft , hauptſächlich auch hin —
ſichtlich der Verſicherungspflicht - und Verſicherungs⸗
berechtigung . Hierauf wird für jedes Mitglied eine

Perſonalkarte ausgeſtellt , und deren Berufsgruppe
auf der Karte durch Aufſetzen eines Reiters zu ſta⸗
tiſtiſchen Zwecken erkanntlich gemacht . Die Karten

ſelbſt werden ſtreng alphabetiſch gemeindeweiſe in

ſogen . Kartenpulten abgelegt und bilden ſomit das

vorgeſchriebene Mitgliederverzeichns in Karten —

form . Auf eingekommene Abmeldung wird die

Karte herausgenommen und wiederum unter ſich
ſtreng alphabetiſch abgelegt , damit die Karte bei ei⸗

ner evtl . Wiederanmeldung in Gebrauch genommen
werden kann . Die Meldungen ſelbſt liegen ſtreng
alphabetiſch ohne Rückſicht auf die Gemeinde nach
Verſicherten in Meldekapſeln , wodurch wir eine

doppelte Kontrolle über die Mitglieder haben . Die

Ablegung erfolgt erſt dann , wenn die Meldung ſo⸗
wohl für das Regiſter als auch für die Karthotek
verarbeitet iſt , was beſtimmte Zeichen auf der Mel⸗

dung ausweiſen , da dieſelbe bis dahin im Regiſtra⸗
turfach der Gemeinde liegen bleibt . Die Abrech⸗
nungen alle 4 Wochen mit den Rechnern , erfolgen
folgenderweiſe : Wir haben einen Abrechnungsplan
mit ſämtlichen Rechnern beſtimmt , um in ca . zwei⸗
einhalb Wochen die alle 4 Wochen anfallenden Ab⸗

rechnungen erledigen zu können , andernfalls wir die

übrigen Geſchäfte unmöglich erledigen könnten . Nach
dieſem Plan iſt jedem Rechner der Tag der Abſen⸗
dung ſeiner Abrechnung an die Hauptkaſſe vorge⸗
ſchrieben und iſt die Zeit nun ſo eingeteilt , daß ein

Einzugsregiſter das andere abzulöſen hat . Das Re⸗

giſter wird Poſten für Poſten alle 4 Wochen ſowohl
hinſichtlich aller Meldungen , der richtigen Klaſſenzu⸗
gehörigkeit , als auch bezüglich des Beitragsanſatzes
wie auch der Inv . - Verſicherung von der Kranken⸗

verſicherung nachgeprüft und nachgerechnet , ſowie
dann die Geſamtſchudigkeit feſtgeſtellt . Die ausbe⸗
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zahlten Unterſtützungen werden genau nachgeprüft

und das Krankenbuch für den ganzen Bezirk getrennt

nach den vorgeſchriebenen Berufsgruppen auf dem

Laufenden gehalten , unter Erteilung von Nummern

an die einzelnen Kranken , welche Nummern wie⸗

derum für die Auszahlungsverzeichniſſe ( wir führen

ſolche getrennt ) für Krankengelder , Wochengelder ,
Unfallzuſchüſſe , Hausgelder , Sterbegelder und jedes

einzelne wiederum nach den bekannten Berufsgrup —⸗

pen männlich und weiblich getrennt durch ein ſelbſt

entworfenes ſehr zweckmäßiges Formular ) hinſichtlich
der Regiſtrierung und Auffindung die Grundlage

bilden .

Wenn ſodann auf dieſe Weiſe das Regiſter ge —

prüft iſt , wird dem Rechner mitgeteilt , wieviel er

an Geld einzuſenden habe , worauf nach Erhalt des

Geldes das Regiſter ( mit den Prüfungsbemerkungen

zur Erledigung bis nächſter Abrechnung ) nach ge⸗

machter Buchung auf der Hauptkaſſe zurückfolgt .
Die Rechner kommen alſo nicht perſönlich auf die

Hauptkaſſe zur Abrechnung und halten wir dies auch

bei Handhabung in obigem Sinne ſchon wegen der

Koſtenſparung für überflüſſig , dagegen werden wir

die Rechner des Jahres 2 bis 3 mal zur allgemeinen

Belehrung zuſammenberufen und im Uebrigen durch

Rundſchreiben immer wieder Belehrung erteilen

und glauben auch damit ganz gute Erfahrungen zu

erzielen . Die Statiſtik bezüglich der Mitglieder

ſtellen wir durch Abzählung der einzelnen Reiter nach

den bekannten Farben feſt , nachdem wir zuvor die

Karthotek jeweils auf den Stand nach dem 1. des

Monats geſtellt haben .

Bezüglich der Leiſtungen ſcheiden wir jede Rech⸗

nung der Aerzte , Apotheker , Zahntechniker , Kran⸗

kenhäuſer uſw . nach den bekannten Berufsgruppen

aus , und glauben wir auf dieſe Weiſe am Jahres⸗

ſchluſſe die Statiſtik bald fertig zu haben , allerdings

können wir nicht umhin unſer Bedauern über dieſe
koloſſale den Krankenkaſſen aufgeladene Mehrarbeit

auszuſprechen , aber weil es einmal gemacht werden

muß , ſoll es auch gemacht werden . Noch näher auf

die weiteren inneren Geſchäfte einzugehen halten

wir für überflüſſig , erlauben uns aber bezüglich der

Handhabung der Krankenkontrolle einige Ausfüh⸗

rungen zu machen . Wir haben hier zwei Kontrol⸗

leure im Hauptamt , die vollauf zu tun haben . Wie

bereits erwähnt , führen wir beſondere Kontrollakten .

Die Grndlage bildet die vom Rechner erſtattete

Krankenanzeige der Arbeisunfähigen . Dieſe Kran⸗

kenanzeigen werden alphabetiſch in beſondere Fas⸗

zikel für jede Zahlſtelle abgelegt , worauf ſie nach

Geſundmeldung wiederum alphabetiſch in einem an⸗

deren Faszikel regiſtriert werden .

Die Kontrolleure üben ihre Tätigkeit nach Wei⸗

ſung des Geſchäftsleiters aus , worüber derſelbe einen

beſonderen Tourenkalender angelegt hat und auf

dem Laufenden hält . Täglich erſtatten dieſelben

auf beſonderem Formular ihre ſchriftlichen Kontroll⸗

berichte , welche dann noch mündlich mit dem Ge⸗

ſchäftsleiter durchgeſprochen werden , um evtl . dies⸗

bezügliche weitere Maßnahmen treffen zu können .

Jeder Kontrolleur hat außerdem ein eigens für die⸗

ſen Zweck beſchafftes Kontrollbuch in alpabetiſcher

Reihenfolge ſeines Bezirks , nach der Zeitfolge der

Erkrankung eingetragen , mit entſprechendem Raum

für Nachträge .
* *

Amtsbezirk Bruchſal :

Die ſämtlichen früheren Rechner wurden als

Ortsrechner belaſſen . Als Entlohnung erhalten ſie

eine feſte Vergütung , die ungefähr ſo hoch iſt als

die früheren Bezüge mit Ausnahme der Vergütung

für das Klebegeſchäft . Ueber die Dienſtobliegenhei⸗

ten der einzelnen Ortsrechner gibt ein mit denſel⸗

ben abgeſchloſſener gedruckter Vertrag Auskunft .

Das Klebegeſchäft wird von der Hauptverwaltung

beſorgt ; ebenſo werden die Einzugsregiſter von ihr

geführt und die Forderungszettel ausgeſtellt . Die

Abrechnung erfolgt aufgrund eines gedruckten For⸗

mulars . Die Ortsrechner beſorgen auch das An⸗ und

Abmeldegeſchäft .
* *

Allgemeine Ortskrankenkaſſe Gengenbach .

Die Kaſſe hat für die Melde⸗ und Einzugs⸗

ſtellen eine gedruckte Anleitung erlaſſen über das

Meldeweſen , das Verfahren bei Auszahlung von

Sterbegeld , ferner über den Vollzug von Familien⸗

beihilfe , von Zahlungsanweiſungen, den Einzug der

Beiträge , die Führung des Kaſſenbuchs und des

Mitgliederverzeichniſſes für unſtändig Beſchäftigte ,

für die Abrechnung mit der Hauptkaſſe und über die

Vergütung . Die Ortsrechner erhalten 6 Prozent

der Kranken⸗ und 4 dreiviertel Prozent der Ine

validenverſicherungs - Beiträge als Vergütung .
* * *

Amtsbezirk Waldkirch . Dieſer umfaßt 26 Ge⸗

meinden , welche alle in der Allgem . Ortskranken⸗

kaſſe Waldkirch vereinigt ſind . Zahlſtellen ſind 22

errichtet (einſchließlich der Hauptkaſſe , welche für die

Gemeinden Waldkirch , Kollnau und Stahlhof als

Zahlſtelle tätig iſt ).

Die Zahlſtellen nehmen die An⸗ und Abmel⸗

dungen entgegen , führen das Einzugsregiſter , ziehen

die Beiträge ein und zahlen die Unterſtützungen aus ,

rechnen monatlich ab und vermitteln den Verkehr

zwiſchen Arbeitgeber und Verſicherten einerſeits und

der Kaſſe anderſeits .
Die Ortsrechner erhalten als Entſchädigung für

ihre Arbeiten 4½ Prozent der eingezogenen Kran⸗

kenverſicherungs - Beiträge und 4 / Prozent der ein⸗

gezogenen Invalidenverſicherungs - Beiträge .

Im allgemeinen haben wir mit dieſer Organi⸗

ſation keine ſchlechten Erfahrungen gemacht , im Ge⸗

genteil es klappte ſo ziemlich.



— 106 —

Den vorſtehenden auf einzelne Ortskranken —

kaſſen ſich beziehenden Darlegungen über das von

ihnen bei der Verrechnung und Verwaltung einge⸗

haltene Verfahren laſſen wir noch eine Einſendung

folgen , die ſich im allgemeinen über die Or⸗

ganiſation der Ortskrankenkaſſen ausſpricht . Sie
lautet :

1. Einen Nerufsrechner wird die Kaſſe

nur beſchäfigen und bezahlen können , wenn ſie ihm
alle Geſchäfte übertragen kann , die zu ſeiner Kon —

trolle von anderen Organen ( Schriftführer uſw . ) be —

ſorgt werden müſſen , wenn er alſo auch in der

Hauptſache die Kaſſengeſchäfte in den einzelnen Ge —

meinden zu erledigen hat .
2. Die Zahlſtellen in den einzelnen Ge⸗

meinden haben ihre Vor - und Nachteile .

a. Voreile hauptſächlich : Erleichterung der Bei —

tragszahlung , des Empfangs der Krankengelder uſw .

ſowie des Verkehrs der Arbeitgeber und Mitglieder
mit der Kaſſe im übrigen .

Vorwiegend alſo im Intereſſe der Gemeinde —

angehörigen .
b. Nachteile hauptſächlich : Zerſplitterte Verwal —

waltung , Steigerung des Perſonal - und ſachlichen

Aufwands , mangelhafte Beſorgung der Geſchäfte in

den einzelnen Gemeinden durch Angeſtellte , an die

man nur geringe Anſprüche ſtellen kann , erſchwerte
Kontrolle .

Alſo vorwiegend gegen das Intereſſe der Kaſſe .

3. Wenn die Zahlſtellen beibehalten
werden ſollen , müßten die Nachteile ( 2 b) tunlichſt
behoben werden . Dies könnte geſchehen durch :

a. Einſchränkung der Zahlſtellengeſchäfte ( Re⸗
giſterführung , Feſtſtellung des „ Soll “ der Zahlungen
an Beiträgen , Krankengeldern uſw . durch die Zen⸗
tralverwaltung , ſodaß die Zahlſtellen alſo lediglich
die Ein⸗ und Auszahlungen nach den Liſten , Quit⸗

tungsentwürfen uſw . der Zentralverwaltung zu

vollziehen hätten . )
b Verminderung des Aufwandes der Kaſſe für

die Zahlſtellen zufolge der Geſchäftsverminderung
derſelben ( 3 a ) und durch freiwillige Beiträge der

Gemeinden mit Rückſicht auf die Vorteile ihrer An⸗

gehörigen ( 2 a) . Es wurden bisher ſchon aus die⸗

ſer Erwägung von Gemeinden ein Teil der Ausga⸗
ben für die örtlichen Organe von Ortskrankenkaſſen
abgenommen .

c. Event . Verminderung der Zahl⸗
ſtellen auf etwa einfünftel bis einachtel die an

zentralgelegenen Orten zu errichten wären . Eine

Zahlſtelle am Sitz wäre entbehrlich durch Vereini⸗

gung mit der Zentralkaſſe , der allerdings ein Kaſ⸗
ſendiener beizugeben wäre .

d. Alle Zahlſtellen würden auch die Kranken⸗

kontrolle ganz oder zumteil mit zu übernehmen ha⸗
ben .

4. Wenn die Zahlſtellen ganz oder

teilweiſe aufgehoben würden , wären die

Vorteile ( 2 a ) tunlichſt weiter zu ſichern durch Ein⸗

führung regelmäßiger Sprech⸗ und Zahltage dar

mit dem Auszahlungen uſw . betrauten Angeſtellten
in den einzelnen Gemeinden .

5. Zu prüfen wäre auch , ob es ſich nicht empfeh —⸗
len würde , den Poſten des bisherigen Schriftführers
in einen ſolchen als „ Geſchäftsführer “ umzu⸗

wandeln , d. h. zu den Geſchäften des Schriftführers

tunlichſt alle Geſchäfte der Verrechnung hinzuzuneh —

men , ſodaß alſo anzuſtellen wäre :

a. Ein Kaſſier , der nur die Kaſſe zu führen ,

ſeine Einträge in ein Kaſſenbuch und im „ Hat “ der

Regiſter zu fertigen hätte .

b. Ein Geſchäftsführer , der alle übrigen Arbei⸗

ten beſorgt , alſo auch die Buchführung im übrigen ,

Fertigung der Beitragsregiſter ( Soll ) , die Liſten —
fertigung uſw . , die Berechnung für die Auszahlun⸗

gen uſw .
Auf dieſe Weiſe wäre nur 1 fachlich vorgebildeter

Beamter nötig , der Poſten des Kaſſiers würde ſich

dann nur auf die eigentlichen Ein - und Auszahlun⸗

gen erſtrecken , keine größere Ausbildung erfordern

und könnte dann eventl . nebenamtlich beſorgt wer —

den .

Im Intereſſe der Kontrolle wäre dieſer Vor —

ſchlag vorzuziehen .
6. Eine Erhöhung der Beiträge ſollte

vermieden werden , nachdem erſt jetzt eine erhebliche

Erhöhung eingeführt wurde . Bei ſparſamer Orga⸗

niſation der Verwaltung und tunlichſter Einſchrän —

kung der Ausgaben ſollte es möglich ſein , mit den

Beiträgen bis auf Weiteres auszukommen . Der

Krankenkaſſe wird nicht unbedingt zugemutet werden

können , die teure Organiſation der örtlichen Zahl⸗

ſtellen beizubehalten , wenn die Gemeinden nicht Bei —

träge hierzu leiſten . Die Letzteren werden ſich da —

zu um ſo leichter verſtehen können , wenn ſie dadurch

eine Beitragserhöhung für ihre Gemeindeangehöri —

gen vermeiden können .

7. Es wird ſich empfehlen , über die Frage der

örtlichen Zahlſtellen auch eine Aeußerung der

Landesverſicherungsanſtalt Badenu .

des Oberverſicherungsamts zu erheben .
Die bezügliche Satzungsbeſtimmung beruht auf einer

Anordnung des Letzteren .
* * *

Zu den vorſtehenden Ausführungen über die

Verwaltung der Ortskrankenkaſſen ſei bemerkt :

Die gemachten Vorſchläge nehmen m. E. zu

ſehr Bedacht auf die Intereſſen der Ortskrankenkaſ⸗

ſen und zuwenig auf diejenigen der Verſicherten der

Gemeinden . Zweifellos iſt es erwünſcht , daß die

Verwaltungskoſten der Krankenkaſſen und die von

ihnen zu erhebenden Beiträge tunlichſt niedrig ſind .

Anderſeits aber iſt großer Wert darauf zu legen ,

daß ſich für die Beteiligten die Beitragsleiſtung und
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die Erhebungen der Kaſſenleiſtungen möglichſt einfach

Letzterem Zwecke dient namentlich die Er⸗geſtaltet .

richtung leicht zu erreichender Zahlſtellen .
Die teilweiſe Ueberwälzung des Verwaltungs⸗

aufwands der der Krankenkaſſen auf die Gemeinden

wie ſie in der angeſtrebten Beitragsleiſtung der Ge⸗
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meinden zum Ausdruck käme , liegt nicht im Sinne

der R. V. O. Die Krankenkaſſen ſind völlig ſelb —

ſtändige Rechtsſubjekte und durch geſetzliche Beſtim —

mungen in die Lage geſetzt , die zur Erfüllung aller

ihrer Aufgaben benötigten Mittel ſel bſt aufzubrin —

gen , hiezu gehört auch ihr geſamter Verwaltungsauf⸗

wand ( § 363 K. V. O. ) . Daß den „ Angehörigen “

einer Gemeinde aus der Errichtung von Zahlſtellen

Vorteile “ erwachſen , vermag einen Grund zur Ent - ⸗ FTz 5 8—VLertelle Seen 9 5
Töchterſchule in eine höhere Mädchenſchule wurde

laſtung der Ortskrankenkaſſen nicht abzugeben . Ab —

geſehen davon , daß dieſer Vorteil nur einem Teil

der Gemeindeangehörigen zugute kommt , während

der Gemeindeaufwand nicht nur von dieſen , ſondern

von allen Umlagepflichtigen ( alſo auch bei der

Krankenverſicherung nicht beteiligten ) zu tragen

iſt , handelt es ſich hier um eine Einrichtung zugun⸗

ſten der Kaſſenmitglieder und z. T. der

Krankenkaſſe ſelbſt . Es iſt daher an ſich ſchon nur

billig , daß auch die Mitglieder der Kaſſe dieſen

Aufwand vollauf beſtreiten . Eine etwaige Beitrags⸗

erhöhung dadurch zu umgehen , daß man die Ge —

meinden belaſtet , iſt zwar ein Mittel , das den

Krankenkaſſen naturgemäß recht willkommen ſein

mag , nicht aber den Gemeindeumlagepflichtigen , die

eben dann ihrerſeits für dieſen Betrag auf⸗

kommen müßten . Die R. V. O. hat aus guten

Gründen die Gemeinde - Krankenverſicherungen be⸗

ſeitigt und liegt es nicht in ihrem Sinne , nunmehr

auf anderen Wegen die Gemeinden zur Erfüllung

von Aufgaben der Krankenkaſſen finanziell heranzu⸗

ziehen . Mſr .

Waldlirch . Die Allgem . Ortskrankenkaſſe Horn⸗

berg hat im erſten Vierteljahr ein Defizit von 900⁰0
Mark und die Villinger Kaſſe von 5000 Mark . Die

„ Furtwanger Nachrichten “ begleiten dieſe Mit —

teilung mit der Bemerkung : Segen der Zentrali —

ſation !

6 . Sonſtiges .
Mosbach . Der Stadtgemeinde Mosbach

wurde aus Anlaß des am 10 . September 1914 in

Mosbach ſtattfindenden Milch - und Zuchtviehmark —

tes die Erlaubnis zur Veranſtaltung einer Aus⸗

ſpielung von Zuchttieren und von haus - und land⸗

wirtſchaftlichen Gegenſtänden , bei der bis zu 30000

Loſe , das Stück zu 1 Mark , ausgegeben werden , er⸗

teilt .

Weinheim a. d. Bergſtraße . In der Bürger⸗

ausſchußſitzung wurde als Hauptpunkt der Tages⸗

—

ordnung die Verſorgung der Stadt Weinheim mit

elektriſcher Energie erledigt und zwar handelte es

ſich um Genehmigung der Stromlieferungsbedin —

gungen und der Inſtallationsvorſchriften Durch

die von der Oberrheiniſchen Eiſenbahngeſellſchaft er—⸗

reichten vorteilhaften Strompreiſe und dank einem

günſtigen Herſtellungsvertrag des Ortsnetzes durch

die Firma Brown , Boveri und Cie . in Mannheim
kann die Stadt Weinheim die Strompreiſe ver⸗

verhältnismäßig niedrig bemeſſen , nämlich für Kraft —

zwecke 20 bezw . 15 Pfg . , für Koch - und Heiz⸗

zwecke 12 und für Beleuchtung 40 bezw . 36 bezw .
32 Pfg . pro Kilowattſtunde . Die Vorlage wurde

einſtimmig genehmigt . Die Umwandlung der

vorbehältlich mit 39 gegen 28 Stimmen bei 2 Stim⸗

menenthaltungen beſchloſſen , ferner die Zuwahl von

zwei Frauen in die Schulkommiſſion .

Baden⸗Baden . Der Stadtrat ſtellt zum Zweck

der Beſchickung der Weltausſtellung in St . Franzisko
im Jahre 1915 einen angemeſſenen Kredit zur Ver⸗

fügung . Zum Beſuch der Werkbundausſtellung in

Köln , woran ſich etwa 70 Handwerker beteiligten ,

hat der Stadtrat die bereit geſtellte Summe von

2000 Mark den angemeldeten Handwerksmeiſtern

überwieſen . An hier anſäſſige bedürftige Kriegs⸗

teilnehmer gelangen 1000 Mark aus der Stadtkaſſe

zur Auszahlung .

Lahr. „ Lahrer Ztg . “ bringt folgende nied —

liche Geſchichte über „ Aufgaben einer Gemeindever —

waltung “ : Der Etat der Stadt Lahr hat ſeit kurzem

eine Mehrausgabe von 90 Mark aufzuweiſen , eine

Summe , die zur Verſchönerung der im Spital un⸗

tergebrachten Männer beſtimmt iſt . Das ging ſo

zu . Früher wurde das Raſieren und Haarſchnei⸗
den der Spitaliten im Submiſſionswege vergeben ,

aber die Friſeure boten ſich bei dieſem Geſchäft ge —

genſeitig ſo herunter , daß der Innungsvorſtand be —

ſchloß , die Arbeit ganz umſonſt vorzunehmen und

an einem beſtimmten Tage ſämtliche Lehrlinge ins

alte Krankenhaus zu ſchicken , wo ſie unter wechſeln⸗
der Aufſicht eines Meiſters ihr Handwerk erlernen

ſollten . Die Sache ging ſo lange gut , als ein Mei⸗

ſter zur Stelle war ; bald aber fehlte der oder jener ,
und die Lehrlinge , ſich ſelbſt überlaſſen , übten ihre

Kunſt derart aus , daß die alten Herren nicht zu⸗

frieden waren . Sie kamen aufs Rathaus und be⸗

ſchwerten ſich. Die Rechtmäßigkeit ihres Einſpruchs

ſtand ihnen auf dem Geſicht geſchrieben , denn einige
von ihnen ſahen aus , als kämen ſie direkt von der

Menſur . Die Stadtverwaltung erkannte denn auch

ſofort die Notwendigkeit der Regelung dieſer Sache

an , und nun haben die Friſeurſtifte keine Gelegen⸗

heit mehr , ihre Kenntniſſe am lebendigen Objekt zu

erweitern ; die Spitaliten ſind aber mit der Ver⸗

Di2D
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ſchönerung durch einen Meiſter , der für obenge⸗

nannte Summe die Arbeit übernommen hat , zu —

frieden . “

Pforzheim . Der hieſige Hausbeſitzerverein hat

die Gründung einer Pforzheimer Hypothekenbank

vollzogen . Das Grundkapital beträgt eine Million

bei 10 Prozent Einzahlung . Die Stadtgemeinde

ſagt für 300 000 Mark Garantie zu .

Kehl . Der Bürgerausſchuß befaßte ſich in ſei⸗

ner letzten Sitzung , der erſten unter dem Vorſitz des

neugewählten Bürgermeiſters Dr . Weiß , u. a.

mit der Bewilligung eines Kredites von 5000 Mark

zur Erbauung von Arbeiterwohnhäuſern . Mit die —

ſen Mitteln und mit den von der Landesverſiche⸗

rungsanſtalt aufgenommenen Geldern werden Ar —

beiter , die ſich ein eigenes Haus bauen wollen , ſo—

weit mit Kapital verſorgt , daß ſie nur 5 Prozent des

Bau⸗ und Platzpreiſes anzahlen müſſen . Die Vor⸗

lage fand die Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes .
Mit 47 gegen 3 Stimmen wurde ſodann dem Aus⸗

bau der ſechsklaſſigen Realſchule zu einer Oberreal —

ſchule zugeſtimmt .

Wolfach . Der Bürgerausſchuß hat die Erſtel —

lung eines Krankenhauſes nach den vom Gr . Mini⸗

ſterium genehmigten Plänen mit einem Aufwand

von 166 000 Mark genehmigt . Um einen Teil der

Baukoſten aufzubringen , ſoll ein außerordentlicher

Holzhieb , aus welchem man 40 000 Mark erzielen

will , unternommen werden .

Knielingen ( Amt Karlsruhe ) . Auf der Tages⸗

ordnung des Bürgerausſchuſſes ſtand der Vergleich

mit der Stadt Karlsruhe wegen Verlegung der Ge⸗

markungsgrenze . Der zur Zeit beim Verwaltungs⸗

grichtshof anhängige Streit über die dafür zu

zahlenden Vergütung ſoll nun durch einen Vergleich

erledigt werden . Nach dieſem Vergleich zahlt Karls —

ruhe weitere 30 000 Mark bar und verpflichtet ſich,

bis zum 1. Juli 1915 Knielingen mit elektriſcher

Energie zu verſehen und auf den gleichen Zeitpunkt

die elektriſche Straßenbahn nach Knielingen zu ver —

längern . Für den Fall der Nichterfüllung dieſer

Verpflichtungen bis zum 31 . Dezember 1915 hätte

Karlsruhe weitere 20 000 und 50 000 Mark ( 70 000

Mark ) an Knielingen zu zahlen . Der Bürgeraus⸗

ſchuß hat den Vergleich nach längeren Auseinander —

ſetzungen genehmigt . Leider war es nicht möglich ,
den Bau der Elektriſchen bis Maxau ( Knielinger

Gemarkungsteil ) zu vereinbaren .

Zentern ( Amt Bruchſal ) . In der Nacht vom

Pfingſtſamstag wurde dahier in die Sparkaſſe ein -

gebrochen . Am Kaſſenſchrank arbeitete der unbe⸗

kannte Täter mit einem Brecheiſen und zwar ohne

Erfolg . In der Nacht von Sonntag auf Montag
wurde bei dem Gemeinderechner Wilhelm Reichert

dahier eingebrochen und aus dem Kaſſenſchrank etwa

1100 Mark entwendet . Ein Teil des Geldes , etwa

300 Mark , wurde am Dienstag im Garten des Ge —

meinderechners in einem Säckchen aufgefunden .

Freiburg . Der Stadtrat hat beſchloſſen , fol—⸗

gende hervorragende Freiburger Bürger durch An —

bringung von Gedenktafeln an ihren früheren Woh —

nungen zu ehren : Joſeph Bader , Geſchichtsſchreiber

der Stadt riedrichſtr . 5) , Erasmus von Rotter⸗

dam , Humaniſt ( Schiffſtr . 7) , Jacobi J . G. , Dichter

( Herrenſtr . 43) , Philipp Merian , Wohltäter der Ar⸗

men ( Kaiſerſtr . 157) , Heinrich Sautier , Profeſſor ,

genannt der Stifter ( Gerberau 34) , Heinrich Schrei⸗

ber , Geſchichtsſchreiber der Stadt ( Schreiberſtraße 8) ,

Johann Chriſtian Wenzinger , Architekt , Bildhauer

und Maler ( Münſterplatz 30) . — Die Ausführung

der Gedenktafeln iſt in Galvanoplaſtik gedacht . Die

Koſten in Höhe von 1375 Mark ſollen in den Vor⸗

anſchlag für 1915 eingeſtellt werden .

Freiburg . Auf Vortrag des Oberbürgermei⸗

ſters Dr . Thoma und nach eingehender Beratung

erklärte ſich der Stadtrat bereit , vorbehaltlich der

Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes für die von der

geplanten Hypotheken⸗Verſicherungs⸗Genoſſenſchaft
des Grund - und Hausbeſitzervereins verbürgten

zweiten Hypotheken auf hieſige Liegenſchaften die

Nachbürgſchaft bis zu einer beſtimmten Geſamthöhe

( 300 000 bis 500 000 Mark ) zu übernehmen . Eben⸗

ſo iſt der Stadtrat nicht abgeneigt , der erwähnten

Verſicherungsgenoſſenſchaft als Genoſſenſchafter bei —

zutreten mit mindeſtens 50 und höchſtens 100 An⸗

teilſcheinen zu je 100 Mark . — Sodann hat der

Bürgerausſchuß beſchloſſen , der Landesverſicherungs —

anſtalt Baden gegenüber die gewünſchte Bürgſchaft
für das von der Anſtalt zu gewährende Hypotheken —

darlehen zum Bau von Kleinwohnungen durch die

gemeinnützige Baugenoſſenſchaft „Gartenvorſtadt
Freiburg “ zu übernehmen . —

Radolfzell . Die Stadtgemeinde Radolfzell iſt

mit einer Neuregelung der Waſſerbezugsverhältniſſe

hieſiger Stadt befaßt . Es werden zur Zeit von

einer Kommiſſion die Anſchlüſſe und die Zahl der

in den einzelnen Häuſern der Stadt wohnhaften

Familien feſtgeſtellt , worauf eine Einſchätzung der

geſamten Leitungsanſchlüſſe der Stadt nach einem

vom Bürgerausſchuß noch zu genehmigenden neuen

Tarif folgſen wird . Es liegt dieſe Maßnahme

ſehr im Intereſſe der Stadt und ihrer Bewohner ,

da erſtere bisher aus der Waſſerabgabe ſo viel wie

gar keinen Nutzen hatte und weil in der Zahl der

in den einzelnen Häuſern wohnhaften Familien

durch das Anweſen der Bevölkerung in den letzten

Jahren gyoße Veränderxungen , vorgekommen ſind .

Ueberlingen . Dem von der Ortsverſammlung

Bächen unter Zuſtimmung der Ortsverſammlung
Beuren gefaßten Beſchlüſſe , wonach der Nebenort

Bächen unter Aufhebung ſeiner eigenen Gemar⸗

kungsgrenzen auf 1. Jan . 1915 mit dem Hauptort
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Beuren vereinigt werden ſoll , iſt die ſtaatliche Ge —

nehmigung erteilt worden .

7. Bad . Landgemeindenverband .
Unſer achter Verbandstag .

wurde in dieſem Jahr programmgemäß in den Ta⸗

gen vom 5. bis 7. Juni in Wolfach abgehalten .

War auch die Ungunſt der Witterung etwas ſtörend ,

ſo konnte dieſelbe doch der allgemeinen Stimmung

keinen weſentlichen Eintrag tun , die von Anfang bis

zu Ende als eine freudig gehobene bezeichnet wer —

den darf .

Vom Herrn Bürgermeiſter und einigen Herren

des Gemeinderats am Bahnhof feierlich empfangen ,

wurden die aus allen Landesteilen herbeigeeilten

Gemeindevertreter beim Eintritt in das freundliche

Städtchen angenehm überraſcht durch den Feſt —

ſchmuck , welchen dasſelbe überall angelegt hatte und

durch den freundlichen Willkomm , welchen ſie in den

ihnen im Rathaus unter Ueberreichung der tannen —

geſchmückten Feſtzeichen und des illuſtrierten Füh⸗

rers von Wolach angewieſenen Quartieren fan —

den .

Das am Freitag Abend in der Kegelbahn des

Herrengartens abgehaltene Bankett mit ſeinen ſchö⸗

nen muſikaliſchen und geſanglichen Darbietungen

und verſchiedenen herzlichen Anſprachen bei einem

guten Tropfen Fürſtenberger Bier war in ſeinem

ganzen Verlauf dazu angetan , die Teilnehmer an

demſelben in eine fröhliche gehobene Stimmung zu

verſetzen und jedem derſelben die Ueberzeugung bei⸗

zubringen , daß man in Wolfach gut aufgehoben ſei .

Am Sonntag früh unternahm ein Teil der

Gäſte trotz der regneriſchen Witterung unter orts —

kundiger Führung einen hübſchen Spaziergang durch
den Stadtwald nach der intereſſanten Jakobskapelle .

während ein anderer Teil ſich das Städtchen und

deſſen nächſte Umgebung näher beſah . Während

dieſer Zeit gab die Stadtkapelle von einem im Stadt⸗

wald gelegenen erhöhten Ausſichtspunkt aus ein

ſtimmungsvolles Frühkonzert , das ſelbſt einige lang

ſchlafende Feſtteilnehmer in angenehm empfundener

Weiſe zur bevorſtehenden Tagesarbeit ermunterte .

Nach Eintreffen der Morgenzüge , welche noch

eine größere Anzahl von Feſtgäſten brachten , be⸗

gannen etwa um 10 Uhr im großen , feſtlich ge —

ſchmückten Bürgerſaal des Rathauſes die geſchäft —
lichen Verhandlungen , über deren Verlauf in der

nächſten Nummer berichtet werden wird . Dieſelbe

war von mehr als 200 Teilnehmern beſucht , auch der

Gr . Amtsvorſtand Herr Oberamtmann Föhrenbach
und der Vorſitzende des Verbandes der mittleren

Städte , Herr Bürgermeiſter Dr . Weiß aus Eberbach

hatten die Verſammlung mit ihrem Beſuch beehrt .

Nach Schluß der ſehr lebhaften und anregenden

Verhandlungen begaben ſich die Mehrzahl der Ver⸗

ſammlungsteilnehmer gegen 1 Uhr in das Bad zum

gemeinſamen Mittagsmahl ; raſch hatte ſich der ge⸗

räumige Speiſeſaal bis auf den letzten Platz gefüllt

und es verdient ganz beſondere Anerkennung , daß

die Wirtin Frau Neef es fertig gebracht hat , die

große Anzahl Mittagsgäſte , von welchen ſich leider

auch diesmal wieder etwa ein Drittel erſt am Ver⸗

ſammlungstag anmeldeten , vollauf zu befriedigen .

Speiſen und Getränke waren vorzüglich und reich —

lich vorhanden , ſo daß kein Gaſt ſich beklagen konnte ,

daß er zu kurz gekommen wäre . In Folge deſſen

hielt denn auch die gehobene Stimmung , welche die

ganze Tagung von Anfang an beherrſchte während

des Eſſens an und kam in verſchiedenen Reden und

Toaſten heiteren und ernſteren Inhalts zum Aus⸗

druck .

Zunächſt begrüßte Namens der Stadt Wolfach

Herr Gemeinderat Belacher die Verſammlung in

herzlichen Worten und weihte derſelben ſein Glas ;

ihm erwiderte der Herr Vorſitzende in ebenſo herz —

licher Weiſe , indem er die überaus freundliche und

warmherzige Aufnahme , welche der Verband in

Wolfach gefunden , dankbar hervorhob und dem Ge —

meinderat und Bürgermeiſter der Stadt ein freudig

aufgenommenes dreifaches Hoch ausbrachte . Unſer

Ausſchußmitglied , Herr Herbſt , brachte das Hoch auf

den Landesfürſten aus , in welches die Verſammlung

begeiſtert einſtimmte . Herr Witter von Gaßmers —

heim feierte in längerer Rede die Verbandsleitung
und brachte ſein Hoch dem Verbandsvorſitzenden .

Herr Engeſſer von Iznang toaſtete auf den auch am

Mittageſſen teilnehmenden Gr . Herrn Amtsvor —

ſtand , deſſen unſerm Verband mehrfach bewieſene

wohlwollende Geſinnung dankbar anerkennend , wo⸗

rauf der Letztere in herzlicher Weiſe erwiderte und

die ganze Verſammlung durch einige raſch impro —

viſierte launige Verſe zu heller Begeiſterung ent⸗

flammte , in welchen er die manigfachen Klagen und

Beſchwerden , welche die Bürgermeiſter zu ſchlichten

haben , in humoriſtiſcher Weiſe ſchilderte .

Herr Bürgermeiſter Wolpert von Schiltach ge —

dachte zum Schluß noch in launiger Rede der Bür —

germeiſterinnen als der verſtändnisvollen Teilneh —

merinnen und Tröſterinnen ihrer Gatten in ihren

vielen Widerwärtigkeiten und Amtsſorgen .

Leider rückte nun für eine größere Anzahl der

Verſammlungsteilnehmer und auch für den Schrei —

ber dieſes die Abſchiedsſtunde heran und nur eine

kleiner Teil derſelben konnte den ſchönen Tag in

Wolfach , der zum Schluß auch von der durch die

Wolken gebrochenen Sonne freundlich beſchienen

wurde , zu Ende genießen , während eine kleine An —

zahl der Gäſte noch über den Sonntag blieb und die

vom Gemeinderat der Stadt Wolfach in höchſt dan —

kenswerter Weiſe arrangierte Motorwagenfahrt nach
dem Bad Rippoldsau mitmachte .

Alles in Allem darf die Tagung in Wolfach als

eine in jeder Beziehung befriedigende bezeichnet
werden und die Einwohnerſchaft und Gemeinde⸗

verwaltung der Stadt darf verſichert ſein , daß die
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ſchönen Stunden , die wir dort verlebt haben , allen

Teilnehmern in dankbarer Erinnerung bleiben

werden .

Zum Schluß bringen wir noch zwei Antwort⸗

telegramme zur Kenntnis unſerer Verbandsange⸗

hörigen , welche dem Vorſitzenden auf ſeine mit Zu⸗

ſtummung der Verſammlung abgelaſſenen Begrü⸗

ßungs⸗ und Huldigungstelegramme von Sr . Kgl .

Hoheit dem Großherzog und Ihrer Kgl . Hoheit der

Frau Großherzogin Witwe Luiſe zugegangen ſind .

Sie lauten :

1) Den beim 7. badiſchen Landgemeindenver —

bandstag verſammelten Bürgermeiſtern ſage ich

herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und

den Ausdruck treuer Geſinnung .

Friedrich , Großherzog .

2) Es iſt eine mich ſehr rührende und meinem

Herzen ſehr wertvolle Freude , ſoeben die Begrüßung

zu erhalten , die Sie mir Namens der in Wolfach

verſammelten Bürgermeiſter unſerer geliebten ba —

diſchen Heimat geſendet haben und ich danke Ihnen

ganz beſonders dafür , daß Sie ſich in ſo warmer

Weiſe über die unvergeßlichen Zeiten ausſprechen ,

da unſer teurer in Gott ruhender Großherzog noch

unter uns weilte . Ihre treue Geſinnung ſichert auch

meinem geliebten Sohn eine ſegensvolle Gegenwart

und Zukunft . Großherzogin Luiſe .

Verbandsentwicklung . Seit unſerer letzten Ver —

öffentlichung ſind dem Verband beigetreten . Die

Gemeinden Kork und Neufreiſtett , Amt Kehl ; Eſch —

bach , Wutöſchingen , Erzingen , Unteralpfen , Buch ,

Amt Waldshut ; Unterglottertal Amt Waldkirch ; Hei —

ligenzell Amt Lahr ; Weil Amt Lörrach und Mörtel —

ſtein Amt Mosbach . —

Für den Bezirk Bruchſal wurde an Stelle des

zurückgetretenen ſeitherigen Bezirksvorſtandes Herr

Ziegelmeier von Langenbrücken und für den Bezirk

Eppingen aus gleicher Veranlaſſung Herr Gattler

von Adelshofen zu Bezirksvorſtänden gewählt .

Feuerverſicherung . Stand nach der letzten Ver —

öffentlichung in Nr . 5 —6 . 2698200

Zugang bis 10. Juni

Kath . Tennenbronn 2100 %/

Obermünſtertal 6800 K

Reute , Amt Stockach 5700

Britzingen 16300

Rheinsheim 1000

Schutterzell 1600

Oberbergen 17800 ι

Summa : 2749500

Haſtpflichtverſicherung . Folgende Gemeinden

haben ſeit unſerer Veröffentlichung in der letzten

Nummer bei unſerer Vertragsgeſellſchaft Neuanträge

geſtellt :

Holzen , Wellmlingen u. Wollbach Amt Lörrach ,

Oberglashütte Amt Meßkirch , Raderach Amt Ueber⸗

lingen , Stupferich und Berghauſen Amt Durlach ,

Mückenloch Amt Heidelberg , Staffort Amt Karls —

ruhe , Weitenung Amt Bühl und Eberſteinburg Amt

Baden .

Bedauerlicher Weiſe haben folgende Gemeinden

ihre Verſicherungen bei der Oberrheiniſchen ge —

kündigt :
Beilerſtung Amt Bühl , Nußdorf Amt Ueberlin —

gen , Unterkeßach Amt Adelsheim , Pleudersbach A.

Eberbach , Leipferdingen Amt Engen , Landshauſen

Amt Eppingen , Haueneberſtein Amt Baden und

Ubſtadt Amt Bruchſal .

Bürgermeiſter⸗ Ehrung . Am 1. Juni ds . Is .

( Pfingſtmontag ) feierte die Gemeinde Dingelsdorf ,

( Bezirk Konſtanz ) das 25jährige Dienſtjubiläum

ihres Bürgermeiſters Ed . Huber , wobei ihm als

Geſchenk von der Gemeinde eine goldene Uhr mit

Widmung überreicht wurde . Der Bezirksvorſtand ,

Bürgermeiſter Engeſſer von Iznang , überbrachte

die Glückswünſche des Landes - und Bezirksvorſtands
und übergab ihm mit einer ſchönen Anſprache die

vom Landgemeindenverband geſtiftete Ehrenurkunde .

Eine große Anzahl Kollegen des Jubilars war zu

deſſen Ehrung erſchienen .

8 . Rechnerverband .

9. Landesverſammlung
badiſcher Gemeinde - und Krankenſaſſen⸗

rechner
vom 27 . bis 29 . Juni 1914

in Ueberlingen
am Bodenſee .

Programm .
Samstag , den 27 . Juni , abends 5 Uhr :

Vorſtandsſitzung im Nathausſaal .
Abends 5½ Uhr :

Delegiertenverſammlung im Rathausſaal .
1. Beſchlußfaſſung über den Vertrag mit

der Zeitſchrift für das Verwaltungs⸗ und

Rechnungsweſen der Gemeinden uſw .
2. Abänderung der Verbandsſatzungen .

( Siehe beſondere Druckvorlage )
Abends 82 Uhr :

Vankett mit italien . Nacht im Nadgarten ,
bei ungünſtiger Witterung im „Adlerſaal “.

Sonntag , den 28 . Juni , vormittags 10 Uhr :
9 . Generalverſammlung im „ Adlerſaal “

mit folgender Tagesordnung :
1. Begrüßungen .
2. Jahresbericht .
3. Verleſung des Rechenſchaftsberichts .
4. Beſprechung des Entwurfs über Abänder⸗

ung der Gemeinderechnungs - und Voran⸗

ſchlagsanweiſung .
Referenten : Herr Stadtrechner Kilian , Gengenbach und

Grampp , Radolfzell .L 77



5. Neuwahl des Geſamtvorſtandes .
6. Beſchlußfaſſung über Abhaltung des nächſt⸗

jährigen Verbandstages .
7. Wünſche und Anträge . ( Anträge ſind recht⸗

zeitig beim Verbandsvorſitzenden ſchriftlich ein⸗

zureichen . )

Nachmittags 1½ Uhr :

Feſteſſen im „ Ladhotel “ .

Nach dem Feſteſſen gemeinſamer Spaziergang
nach St . Leonhard .

Abends 8 Uhr :

Zuſammenkunft der noch anweſenden Gäſte im

„ Faulen Pelz “ .
Montag , den 29 . Juni

Bei günſtiger Witterung u. genügender Beteiligung :

Motor⸗ oder Dampfſchiffahrt im Ueber⸗

lingerſee .
Zu recht zahlreichem Beſuch laden wir höflichſt ein .

Schopfheim , den 10 . Juni 1914 .

Der Verbandsvor ſtand :

Kaufmann .

Der Vorſitzende des Bezirksvereins Ueberlingen :
Auer , Stadtrechner .

Der Gemeinderat der Stadt Ueberlingen :

Betz , Bürgermeiſter .

Am Himmelfahrtstag hielt der Rechner - Be⸗

zirksverein Schönau in Tunau ſeine Frühjahrsver —

ſammlung ab . Die Tagesordnung umfaßte folgende

Punkte :
1. Bekanntgabe der neuen Satzungen des Landes —

verbandes .

2. Wahl eines Vertreters zur Landesverſammlung
in Ueberlingen .

3. Neuwahl eines Vereinsrechners .
5. Wünſche und Anträge .

Beim erſten Punkt wurde die Einführung des

neuen Vereinsorgans „Zeitſchrift für das Verwal —

tungs⸗ und Rechnungsweſen der Gemeinden , Spar —

kaſſen , Stiftungen und ſozialen Verſicherungen im

Großherzogtum Baden “ , nach lebhafter Debatte be⸗

ſchloſſen . Zum Beſuch des Verbandstages in Ue⸗

berlingen wurden zwei Vertreter beſtimmt . Herr

Amtsreviſor Sauer gab alsdann Belehung über Bei⸗

treibung der Gemeinderückſtände , ſowie den eben⸗

falls anweſenden Krankenkaſſenrechnern über die

Beitreibung der Kranken - und Invalidenbeiträge .
Für den lehrreichen Vortrag wurde demſelben ſeitens
des Vorſtandes Herrn Hermann - Zell im Namen des

Vereins beſtens gedankt . Als neuer Vereinsrechner

wurde Stadtrechner Keller in Zell gewählt . Der

Schluß der Tagesordnung bildete die Aufnahme von

drei neuen Mitgliedern . Die Verſammlung war

von 26 Rechnern beſucht und verlief recht gemütlich ,

zumal noch die Tunauer Muſikkapelle durch einige

Muſikvorträge weſentlich zur Unterhaltung beige⸗

tragen hatte .

Bezirksverein Schopfheim . Bei der gut be⸗

ſuchten , am 10 . Mai in Wehr ſtattgefundenen Be —

zirksfrühjahrsverſammlung wurden die neuen Ver⸗

bandsſatzungen beſprochen und angenommen . Im

Anſchluß beſprach der Verbandsvorſitzende den Ent —

wurf für Abänderung der Gemeinde - Rechnung - u

Voranſchlagsanweiſung . Verſchiedene praktiſche

Neuerungen wurden dabei dankbar begrüßt . Die

nächſte Verſammlung findet in Langenau ſtatt .

Am 17 . Mai fand in Korb die Frühjahrsver⸗

ſammlung der Gemeinde⸗ und Krankenkaſſenrechner

des Bezirks Adelsheim ſtatt . Der Vorſtand , Stadt⸗

rechner Mangold aus Adelsheim , eröffnete die ſehr

Zzahlreich beſuchte Verſammlung , begrüßte die Herren

Kollegen und ging dann zur Tagesordnung über :

1. Vergütung der Krankenkaſſenrechner für das lau⸗

fende Jahr , 2. Abänderung der Satzungen des Ver⸗

bandes badiſcher Gemeinderechner , 3. dreißigjähriges

Dienſtjubiläum des Gemeinderechners Schmdt aus

Korb . Der Vorſtand widmete herzliche Worte der

Anerkennung und Freude dem Jubilar und ließ dieſe

Gefühle ausklingen in ein humorvolles Gedicht , wel —

ches allgemeine Anerkennung fand und auch dem

Jubilar ſichtlich Freude machte . Letzterer dankte in

bewegten Worten für die dargebrachten Glückwün —

ſche. Herr Bürgermeiſter Gabel und Herr Bezirks —

rat Fladt beehrten ebenfalls die Verſammlung durch

ihre Anweſenheit , ein Zeichen , welch gutes Einver —

nehmen in der Gemeinde Korb beſteht . Die in

ſchönſter Harmonie verlaufenen Stunden werdenSD

jedem Kollegen in Erinnerung bleiben .

Eichholz ( Amt Schopfheim ) . Friedrich Baier⸗

von Eichholz iſt heute 50 Jahre lang Gemeinde⸗

rechner und hat dieſes Amt ſtets redlich und treu

beſorgt . Alle , die ihn kennen , wünſchen dem Ju⸗

bilar , daß er dieſes Amt noch viele Jahre zum

Wohle der Gemeinde ausüben könne und zur Freude

aller Mitmenſchen , die dem freundlichen Manne ſein

rüſtiges Alter von Herzen gönnen , noch lange geſund

bleiben möge .

Grötzingen ( Amt Durlach ) . Bei der am 28 .

März ſtattgefundenen Beratung des Voranſchlags

der Gemeinde konnte den Mitgliedern des Bürger⸗

ausſchuſſes die erfreuliche Mitteilung gemacht wer⸗

den , daß infolge Sparſamkeit im Gemeindehaus⸗

halt und infolge Erhöhung der Steuerkapitalien auf

ca . 14 Millionen Mark die Gemeindeumlage um

6 Pfennig auf 52 Pfennig herunter geſetzt werden

könne . Bemängelt wurde bei den Beratungen der

relativ niedrige Gehalt des Gemeinderechners

Einem entſprechenden Antrag folgend , gab der Aus —

ſchuß der nun vom Gemeinderat vorgeſchlagenen

Erhöhung auf 950 Mark ſeine Zuſtimmung .

7 Karle Arnold , Gemeinderechner in Utzenfeld

( Amt Schönau ) , 21 . Mai 1914 .



10 . Briefkaſten .

Hr . G. in B . Ihre Einſendung konnte in die⸗

ſer Nummer leider keine Berückſichtigung finden .
In nächſter Nummer wird ſie erſcheinen , vorher aber

werden wir ſie von Fremdwörtern etwas ſäubern

müſſen , wobei wir Ihr Einverſtändnis vorausſetzen .

Für die Folge alſo weniger Fremdwörter !
haben ja ein ſo ſchönes gutes Deutſch , daß neun

Zehntel der gebrauchten fremd klingenden Worte

deutſch viel beſſer und verſtändlicher hätten ausge⸗
drückt werden können .

Wir

Mitteilung .

112

Auf unſere Anregung Seite 95

dieſer Zuſchrift ſind die auf die Entwürfe zur Rech⸗

nungs⸗ u. Voranſchlags⸗Anweiſung ſich beziehenden
Aeußerungen ſo zahlreich eingegangen , daß unmög

lich alle im Wortlaut veröffentlicht werden können ,

zumal die Vorſchläge dem Sinne nach häufig über —

einſtimmen . Wir beabſichtigen , die Hauptverſamm —

lung des Rechnerverbandes in Ueberlingen am 27 .

bis 28 . Juni l . J . , in welcher einige Vorträge über

dieſes Thema gehalten werden , abzuwarten . Die

weſentlichſten Vorſchläge werden dann in nächſter
Nummer auszugsweiſe bekannt gegeben . Auch ver —

ſchiedene andere Einſendungen , die wir ſehr gerne

gbracht hätten , mußten Raummangels wegen zu —

rückgeſtellt werden .

Die Schriftleitung .

Für meinen Geyilfen , der ſeine 3 jährige
Lehrzeit auf 1. Juni beendete , ſuche ich eine

geeignete Stelle

am beſten bei ähnlicher Kaſſe wie ſeither .

Stadtrechner G . Fleig , Villngen .

BüloW - Pianinos
Aussergewöhnlich günstige

Vorzugs - Offerte
It . Vertrag sowohl bei Barzahlung wie bei Teil -

zahlung . Stets Gelegenheitskäufe in kurze Zeit

gespielten Pianinos

Man verlange Prachtkatalog .

Fr . Siering , Mannbeim C7 Nr . 8

Vertragsfirma seit 1906 .

Otto Sauer , Wreil . bad, beometer

Technisches Bureau für Vermessungs- u. Ingenieurarbeiken
Karlsruhe i . B . , Maxaustr . 20.

Telephon 3255 .

Fertigung von amtlichen Messurkunden für Grund -

stücksteilungen , Neuvermessung von Strassen - und

Bahnanlagen , Ausarbeitung von Bebauungsplänen ,
Durchführung von Bauplatzumlegungen , Ent -
Wurfsarbeiten für Strassen - und Bahuprojekte , so - g
wie Kanalisationen , Bauaufsicht bei Ausführung
derselben , Ausführung von Geländeaufnahmen ,
Massenberèechnungen für Erdarbeiten , Vorarbeiten
für Baugesuche und Bauausführungen , Bauab -

lechnungen usw .

9

Grabnummernpflöcke
aus gewalztem T- Eisen , welche nicht abbre —

chen , empfiehlt in 3 Ausführungen
Johs . Dobler , Eisenhandlung ,

Beutelsbach ( Remstal )

EE . ˖. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasfafter Uniformfabrik .

Alberste Kilbert

D,Hoflieferant4
Telef . 100 Gegr . 1872

KRaſtatt i . B .

Lieferant der Königl . Armee , ſowie ſtaatlicher
und ſtädtiſcher Behörden , empfiehlt ſich in

uniformen u . Ausrüſtungsgegen⸗
ſtänden für Polizei , Feuerwehr ,

Sanitätskolonnen , Livreen ete .

Großes Lager in Uniformtuchen .
eP

Soenen ſcheer: 8
Das badiſche Schulgeſetz

von Gr . Oberreviſor Schuſter im Unterrichts⸗
miniſterinm .

Ler Verlag : Spachholz & Ehrath , Vonndorf .

Sendungen ſind zu richten :
in Angelegenheiten

a) des Landgemeindenverbandes (7) an

ſtraße — ;

c) der Bestellung und des Uersands der

Sur gefälligen Beachtung !

b) des Rechnerverbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Stadtrechner Kaufmann in Schopfheim

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

—

deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

2

Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

Verlag : die Bad . Landgemeinde⸗ , Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Oberreviſor Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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